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Die PISA-Studie hat wie ein Erdbeben die 

Bildungslandschaft in Deutschland erschüttert. Dabei

scheint es fast so, als sei Nordrhein-Westfalen besonders

nah am Epizentrum gelegen. Die Werte für das 

bevölkerungsreichste Bundesland lagen bestenfalls im 

unteren Mittelfeld. Ein kleines Trostpflaster: die Aufgabe,

Kinder mit Migrationshintergrund zu integrieren, lastet in

NRW besonders schwer auf den Bildungseinrichtungen.

Lange Zeit war man hierzulande stolz auf die Halbtags-

Schule. Mehr Freiraum zum Spielen und Sporttreiben, zum

Treffen mit Freunden oder zum selbstständigen Lernen -

das hatte einen guten Klang. Nur setzt diese Freiheit

Elternhäuser voraus, die ihren Kindern ein fürsorgliches 

Zuhause, Anleitung und Motivation geben können. Daran

hapert es in den Patchwork-Familien des 21. Jahrhunderts

immer mehr.

Dass jetzt Politiker und Bildungsexperten nach einem

Ganztagsmodell - zumindest für die Grundschule - rufen,

ist nur konsequent. Auch wenn es der reinen Lehre einer 

eigenverantwortlichen, aktiven Bürgergesellschaft

widerspricht - wo die Einzelnen an ihre Grenzen stoßen,

soll die öffentliche Hand einspringen.

Dies muss freilich in einem fairen Miteinander von 

Kommune und Staat, von örtlicher Initiative und 

Landesressourcen geschehen. Die Städte und Gemeinden

waren bis dato „nur“ für die äußere Hülle des Schulwesens

- sprich: Gebäude und Ausstattung - zuständig.

Mittlerweile sind ihnen zahlreiche Aufgaben - von der

Netzwerk-Administration bis zur Sozialbetreuung - 

zugewachsen. Für diese hat es meist keinen adäquaten 

finanziellen Ausgleich gegeben.

Wenn jetzt fast tausend Grundschulen zu offenen 

Ganztags-Grundschulen ausgebaut werden sollen, ist dies

kein Pappenstiel für die Kämmereien. Die alte Gleichung

„Lehrer beim Land, Schulen bei den Kommunen“ 

funktioniert nicht mehr.Was dabei an nachmittäglichen

Spielkreisen, Hausaufgaben-AGs, Förderkursen und 

Hobbyzirkeln entstehen kann, ist - wenn überhaupt

sinnvoll - Erziehung und Bildung, ist Schule in einer 

erweiterten Form. Daher kann sich das Land nicht aus 

seiner Verantwortung für das neu hinzukommende 

Personal verabschieden. An der Unterstützung durch die

Kommunen wird es nicht fehlen. Diese haben ihre 

Fähigkeit zum Improvisieren, zum Organisieren attraktiver

Angebote trotz knapper Finanzen längst unter Beweis 

gestellt.

Dr. Bernd Jürgen Schneider 
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen
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Gestaltungssatzungen
Handreichung, hrsg. v. Städte- und Gemeindebund NRW, erstellt von der StGB
NRW-Arbeitsgruppe Städtebauliche Erneuerung, Feb. 2003, DIN A 4, 32 S., Ein-
zelexemplare kostenlos zu beziehen beim StGB NRW, Postfach 10 39 52, 40030
Düsseldorf, Fax 0211-4587-211

Die qualitätvolle Gestaltung öffentlicher
wie privater Gebäude ist eine dauerhafte
Aufgabe aller am Bau Beteiligten und da-
her auch ein stets aktuelles Thema für
Kommunalpolitik und -verwaltung.Die Ar-
beitsgruppe „Städtebauliche Erneuerung“
beim StGB NRW hat nun die Handrei-
chung „Gestaltungssatzungen“ herausge-
geben, die eine Fülle praxisgerechter Hin-
weise zur rechtsicheren Anwendung ei-
nes wichtigen Planungsinstrumentes
gibt.Die Mitglieder der Arbeitsgruppe ha-

ben nicht nur Rahmenbedingungen und Umsetzungshinweise,son-
dern auch Vorschläge über alternative Wege zu einer guten Gestal-
tung formuliert. Die Broschüre ist für Mitgliedstädte und -gemein-
den im Intranet-Angebot des StGB NRW abrufbar im Bereich „Fach-
informationen und Service / Fachgebiete / Städtebau und Woh-
nungswesen / Stadterneuerung/Stadtmarketing“.

Energiepartnerschaften zwischen privaten
Versorgungsunternehmen, Stadtwerken und
Kommunen
Dokumentation einer Fachtagung des Instituts für Berg- und Energierecht am
21.Februar 2002, hrsg. v. Prof. Dr. Martin Burgi, 2002, 158 S., 32 Euro, Bochumer
Beiträge zum Berg- und Energierecht, Band 38, ISBN 3-415-03049-0

Die Verfasser der Beiträge setzen sich eingehend mit den Konse-
quenzen auseinander, welche sich aus der Liberalisierung der Ener-
giemärkte für private Versorgungsunternehmen, Stadtwerke und
Kommunen ergeben. Ausführlich wird das Verhältnis zwischen Ver-
sorgungsunternehmen und Kommunen bei der Wegenutzung erör-
tert.Der Wettbewerb um ein Netz oder zwischen verschiedenen Net-
zen steht dabei im Vordergrund. Behandelt wird auch die Frage nach
dem Wettbewerb zwischen privaten Versorgungsunternehmen und
Stadtwerken bei der direkten Durchleitung zum Endverbraucher.Von
besonderer Brisanz sind die vergaberechtlichen Aspekte von Ener-
giepartnerschaften. Praktische Bedeu-
tung haben die Ausführungen zu neuen
Kooperations-Strategien der Stadtwerke.
Die verschiedenen Kooperationsmöglich-
keiten zwischen privaten Energieunter-
nehmen und staatlichen Energie-Erzeu-
gern,die unterschiedlichen Erwartungen
und Erfahrungen stehen im Mittelpunkt
eines Beitags.Das Werk gibt einen guten
Einblick in Chancen und Risiken von En-
ergiepartnerschaften seit Öffnung der
Energiemärkte.
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watt. Damit große Städte und kleine Gemeinden gleiche Chancen
haben, wird der Sieger in vier Größenklassen ermittelt. Bereits
zum Ende der Sommersaison - die Aktion ist ähnlich terminiert
wie die Fußball-Bundesliga - soll der „Solarlandesmeister 2003“
feststehen. Die Ergebnisse gehen dann in die Solarbundesliga
ein. Anmeldung im Internet unter www.ea-nrw.de (Service/Solar-
energie).Weitere Informationen bei der Energieagentur NRW,Tel.
0202-24552-33

Staatsbad Oeynhausen in kommunaler Hand

Düsseldorf/Bad Oeynhausen - Die Zukunft des einzigen Staats-
bades in Nordrhein-Westfalen scheint gesichert. Die NRW-Lan-
desregierung hat einer Grundsatz-Vereinbarung mit der Stadt
Bad Oeynhausen zugestimmt. Danach gehen der Geschäftsbe-
trieb des Staatsbades und seine wesentlichen Einrichtungen auf
die Stadt Bad Oeynhausen über, die dafür eine Gesellschaft grün-
det. Das Land unterstützt die Stadt für zehn Jahre beim Betrieb
des Staatsbades, übernimmt für dreieinhalb Jahre Management-
und Beratungskosten und fördert weiterhin die Entwicklung des
Gesundheitstandorts Bad Oeynhausen.

Industriemuseum Henrichshütte jetzt mit
Hochofenlift
Hattingen - Besucherinnen und Besucher des Westfälischen In-
dustriemuseums Henrichshütte können den ältesten Hochofen
im Revier nun auch per Aufzug besichtigen. Ein gläserner Pan-
orama-Lift bringt Gäste, die bisher 162 Treppenstufen erklimmen
mussten, von der Hüttenflur bis zur Gichtbühne in 35 Meter Höhe.
Zwischenstopps gibt es bei der Ofenkühlung und auf der Wind-
formebene. Das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL) ist mit dem Aufzug nicht nur um eine Attraktion rei-
cher, sondern leistet im Europäischen Jahr der Menschen mit Be-
hinderungen auch einen Beitrag zur Erschließung des Industrie-
denkmals für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und ältere Men-
schen.

Unterschriften gegen Theaterneubau in
Gütersloh
Gütersloh - Im Rahmen eines Bürgerbegehrens haben sich 10.621
Bürgerinnen und Bürger und damit etwa 15 Prozent der Kommu-
nalwahl-Berechtigten in der Stadt Gütersloh gegen einen Neu-
bau des Theaters ausgesprochen. Damit sind die Voraussetzun-
gen für einen Bürgerentscheid erfüllt. Dieser soll nach Auffassung
der Stadtspitze auch durchgeführt werden. Als Bedingung für
den Neubau des Theaters nannte Bürgermeisterin Maria Unger
einen ausgeglichenen Haushalt der Stadt, Einwerbung von Spon-
sorengeld sowie Landesmittel für die städtebauliche Gestaltung
des Umfeldes.

Mehr ausländische Gäste in 
Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf - Die Zahl der Gäste in Nordrhein-Westfalens Hotels,
Gaststätten und Ferienanlagen mit mindestens neun Gästebet-
ten hat im vergangenen Jahr mit 14,373 Mio. Besuchern nahezu
das Rekordergebnis des Vorjahres von 14,488 Mio. erreicht. Wie
das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik mitteilt, ent-
spricht dies einem Rückgang um 0,8 Prozent. Die Zahl der Über-
nachtungen ging um 1,8 Prozent auf 36,336 Mio. zurück. Zuwachs
gab es dagegen bei den ausländischen Gästen: 2,533 Mio. Besu-
cher (Plus 2,2 Prozent) und 5,873 Mio. Übernachtungen (Plus 1,2
Prozent) wurden gezählt.

Neues Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
historische Stadtkerne
Werne - Der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne in
NRW“ gehören nun 36 Kommunen an. Die Stadt Werne wurde von
einer unabhängigen Kommission als historisch wertvoll und be-
sonders erhaltenswert eingestuft. Aufnahmekriterien sind unter
anderem die Anzahl historischer Gebäude im Stadtkern sowie
ein Stadtgrundriss, der sich über die zurückliegenden Jahrhun-
derte kaum verändert hat. Ziel der Arbeitsgemeinschaft „Histori-
sche Stadtkerne in NRW“ ist es, das städtebauliche und architek-
tonische Erbe in den Kommunen für die Zukunft zu bewahren.

Kooperation von Krankenhäusern in 
Gütersloh, Versmold, Halle und Rheda
Gütersloh - Das Städtische Klinikum Gütersloh, die Krankenhäu-
ser Halle und Versmold sowie das Evangelische Krankenhaus Rhe-
da wollen zukünftig enger zusammen arbeiten. Die Krankenhäu-
ser mit insgesamt 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
rund 830 Betten sollen schrittweise in einer Gesellschaft zusam-
men geführt werden. Ziel ist die Erhaltung der Versorgungsqua-
lität an den einzelnen Standorten durch ein abgestimmtes Kon-
zept. Auf dieser Grundlage wollen die vier Häuser in Verhandlun-
gen mit den Krankenkassen und dem NRW-Gesundheitsministe-
rium über die regionale Krankenhausplanung eintreten.

Energieagentur sucht Meister der 
Solarlandesliga NRW
Wuppertal - Die Energieagentur NRW ermittelt ab sofort den Ta-
bellenführer in der neuen Solarlandesliga Nordrhein-Westfalen.
Gesucht wird die Kommune mit der höchsten Dichte von Solar-
anlagen pro Kopf. Messlatte für die Wertung ist im solarthermi-
schen Teil die Kollektorfläche pro Einwohner, im Bereich Photo-
voltaik die pro Einwohner installierte Kollektor-Leistung in Kilo-
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Ganztagsbetreuung hat die politische
Agenda in Deutschland in dem Maße be-
setzt, wie es Frauen gelang, ihr Interesse an

besserer Vereinbar-
keit von Familie und
Beruf zu artikulieren.
Ein Ergebnis ist die
Verpflichtung der
Kommunen zu einer
bedar fsgerechten
Betreuung von Schul-

kindern im Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII).

Nordrhein-Westfalen hat seit 1995 als er-
stes Bundesland die Ganztagsbetreuung
über ein niedrigschwelliges Modell ausge-
baut. Die „Schule von acht bis eins“ wurde
zu einem viel kopierten Erfolgsmodell.Dazu
kamen 1999 zwei Nachmittagsmodelle un-
terhalb des Hort-Standards, in der Schule
„Dreizehn Plus“, in der Jugendhilfe „Schüler-
treff“.Heute bieten in Nordrhein-Westfalen
neun von zehn Grundschulen die „Schule
von acht bis eins“ an. Jede dritte Grund-
schule hat ein Nachmittagsangebot bis
mindestens 15 Uhr.

Seit Veröffentlichung der PISA-Studie im
Dezember 2001 wird in den öffentlichen De-
batten um die Ganztagsbetreuung neben
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
mehr Bildungsqualität eingefordert. Die
Ganztagsschule soll mehr Zeit zum Lernen
und - möglichst frühe - den Unterricht er-
gänzende Förderung bieten.

AUSBAU UND QUALITATIVER ANSPRUCH

Quantitative und qualitative Ziele stel-
len Bundesländer und Kommunen unter
doppelten Druck. Sie müssen noch den
quantitativen Ausbau betreiben - und
gleichzeitig den PISA-Qualitätstest beste-

hen. Denn Ganztag nach PISA verlangt die
Förderung unterschiedlicher Begabungen
in kleinen Gruppen, erfordert Unterricht
ergänzende Leistungen. Und dafür
braucht man hoch qualifiziertes Personal.

Es gibt Bundesländer, die wenig quan-
titativen Druck verspüren. Baden-Würt-
temberg betreibt vor allem den Ausbau
ganztägiger Angebote in Schulen mit
schwierigen und leistungsschwächeren
Schülerinnen und Schülern. Der Ausbau
konzentriert sich auf die Hauptschule. An-
dere Bundesländer konzentrieren sich
ebenfalls auf „Brennpunkte“ - sprich:
Haupt- und Sonderschulen -, versprechen
aber auch Angebote für Eltern leistungs-
starker Kinder. Rheinland-Pfalz will in der
Grundschule Ganztagsplätze für etwa je-
des achte Kind schaffen.

Nordrhein-Westfalen muss die qualita-
tive Weiterentwicklung der Ganztagsan-
gebote auf einer ehrgeizigen quantitati-
ven Grundlage betreiben. Nordrhein-
Westfalen hat 44.000 hochwertige Hort-
plätze in der Jugendhilfe und mehr als
35.000 niedrigschwellige Plätze in „Drei-
zehn Plus“ und „Schülertreff“. Die „Schule
von acht bis eins“ betreut über 130.000

Kinder. Nordrhein-Westfalen will bis 2007
allein in der Grundschule Ganztagsplätze
für jedes vierte Kind einrichten. Das wären
fast 200.000 Kinder. Das Hortniveau ist
für 200.000 Kinder jedoch weder finan-
zierbar noch erforderlich.

Es lohnt sich, die nordrhein-westfäli-
schen Ganztags-Angebote zu analysieren:

• Grundschule und Hort sind ein additives
Betreuungsmodell und kein integriertes
Modell, welches ein gemeinsames Bil-
dungs- und Erziehungskonzept von
Schule und Jugendhilfe ermöglichte.

• „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn
Plus“ erreichen viele Kinder mit ver-
gleichsweise geringem finanziellen Auf-
wand, können jedoch nicht die Konti-
nuität bieten wie eine Einrichtung mit
fest angestelltem Fachpersonal.

• Es hängt von vielen Zufällen ab, ob ein
Kind tatsächlich das passende Ganz-
tagsangebot erhält.

Unter diesen Vorzeichen ist der nord-
rhein-westfälische Weg zur offenen Ganz-

Auf dem Weg zur offenen 
Ganztagsschule 

Die NRW-Landesregierung sieht die

Notwendigkeit, aber auch eine reelle

Chance, Angebote der Nachmittags-

Betreuung in einer offenen Ganztags-

Grundschule zusammenzuführen

Dr. Norbert Reichel
ist Referatsleiter im Be-
reich Offene Ganztags-
Grundschule im NRW-
Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder
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Auch nachmittags sollen sich die NRW-Grundschulen künftig für 
Lernen, Spielen und Freizeit-Gestaltung öffnen
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tags-Grundschule aus Sicht der Fachleute
geradezu zwingend. Die Größe des Landes
(3.400 Grundschulen mit etwa 800.000
Schülerinnen und Schülern), die vorhande-
nen Angebote (fast 80.000 Plätze) und das
ehrgeizige Ausbauziel (200.000 Plätze) er-
lauben keine Alternative.

Land und Kommunen müssen die vor-
handenen Ganztagsangebote - Horte,
Schülertreff, Schule von acht bis eins, Drei-
zehn Plus - unter dem Dach der Schule zu-
sammenführen. „Unter dem Dach der
Schule“ bedeutet, dass mittelfristig alle
Grundschulkinder, die ein Ganztags-An-
gebot brauchen und wünschen, dieses in
der offenen Ganztags-Grundschule fin-
den.

HAUS DES LERNENS

Offene Ganztagsschule verlängert nicht
den Unterricht. Sie fügt Vor- und Nachmit-
tag, Unterricht, Förder- und Freizeitangebo-
te zu einem kohärenten Bildungs- und Er-
ziehungskonzept zusammen, festgeschrie-
ben im Schulprogramm. Ganztag unter ei-
nem Dach soll das Zeitbudget der Schule für
mehr Differenzierung und für außerschuli-
sche Partner öffnen. Im offenen Ganztag
haben Lehrerinnen und Lehrer sowie alle
anderen beteiligten Pädagoginnen und
Pädagogen mehr Zeit,

• sich den unterschiedlichen Bedürfnissen
und Fördernotwendigkeiten der Kinder zu
widmen,

• unterschiedliche Fähigkeiten und Interes-
sen zu berücksichtigen,

• jenen, die es schwer haben, zu helfen,
• besondere Begabungen zu fördern.

Ziel ist das „ganztägig geöffnete Haus
des Lernens“, das sich durch fünf Merkmale
auszeichnet:

• Offenheit für Kinder und Eltern, die ein
freiwilliges Angebot vorfinden. Die Ange-
bote müssen so attraktiv sein, dass Kinder
gern hingehen und Eltern durch die Lern-
erfolge überzeugt werden, dass es sich
lohnt, für dieses Angebot Elternbeiträge
zu entrichten.

• Offenheit für viele Partner der Schule: für
Musikschulen, Jugendkunstschulen,
Sportvereine. Die offene Ganztagsschule
bündelt diese Angebote in und im Umfeld
der Schule. Öffnung von Schule erwächst
aus einem System verbindlicher Abspra-
chen über gemeinsam konzipierte Ange-
bote.

• Offenheit für verschiedene Professio-
nen: Kinder brauchen unterschiedliche
Ansprache und Ansprechpartner. Was
dem einen nicht gelingt, gelingt dem an-
deren. Es tut Lehrerinnen und Lehrern
gut, zu erfahren, dass und wie ein Kind in
anderen Zusammenhängen, mit ande-
ren Personen lernt und Fähigkeiten ent-
faltet, die im Unterricht verborgen blei-
ben.

• Offenheit für unterschiedliche Förder-
intensität: Die NRW-Landesregierung
will mit einer Pauschalfinanzierung pro
Kind den Kommunen und den Schulen
die Möglichkeit geben, jedem Kind die
Förderung zu geben, die es braucht.
Sprachfördergruppen mit wenigen Kin-
dern sind genauso wichtig wie Sportan-

gebote mit vielen Kindern. Die offene
Ganztagsschule hat klassenübergreifen-
de, altersgemischte und differenzierte
Gruppen.

• Offenheit für die Eltern: Elternberatung
unter dem Dach der Schule hat einen ho-
hen Wirkungsgrad. Wenn ein Sprachkurs
für Mütter dazu kommt, erhöht sich auch
die Wirkung des Sprachförder-Angebots
für die Kinder.

LANGER WEG ZUR OFFENEN 
GANZTAGSSCHULE

Die offene Ganztagsschule entsteht
nicht durch ministerielle Anordnung oder
per kommunalem Gründungsbeschluss.
Das Land bietet mit dem Dach der Schule
einen Rahmen und mit der Finanzierung
von 820 Euro pro Kind und Jahr - ein-
schließlich zusätzlicher Lehrerstellen - ei-
nen Anreiz.

Viele offene Ganztagsschulen werden
noch einige Zeit lang additive Konzepte
verfolgen. Aber die Chance für ein inte-
gratives Konzept ist da. Wenn bereits bei
einem niedrigschwelligen Angebot wie
„Dreizehn Plus“ viele Lehrerinnen und
Lehrer ihre Anwesenheit in der Schule an
die veränderten Öffnungszeiten anpas-
sen, wird dies erst recht in der offenen
Ganztagsschule geschehen. Finnland
zeigt, dass nicht Zwang, sondern Offen-
heit gute Lernerfolge bewirkt. ●

Weitere Informationen:
www.bildungsportal.nrw.de
www.schulinfos.de

AUSSTELLUNG ZUR ZWANGSARBEIT IN HILDEN

Facharbeiter aus Frankreich und Belgien, polnische Landarbeiter, russische Zivilisten und auch Kriegsgefangene wurden während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland unter zumeist

inhumanen Bedingungen zur Arbeit gezwungen.Die Ausstellung „Zwangsarbeit in Rheinland und Westfalen 1939-1945“,die derzeit im Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden Station macht,

stellt dieses düstere Kapitel der Kriegsgeschichte in der Rhein-Ruhr-Region dar und schafft eine Ge-

legenheit, der Betroffenen zu gedenken. Zu dem Fundus von Exponaten, die allgemein in das The-

ma einführen,treten in Hilden viele Gegenstände,Dokumente und Bilder mit örtlichem Bezug.Denn

in Hilden sind ungewöhnlich viele historische Quellen erhalten,beispielsweise das Melderegister

mit rund 3.700 Karteikarten (Foto) von Hildener Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen.Das

Projekt „Zwangsarbeit in Rheinland und Westfalen 1939-1945“ entstand durch Kooperation von

zehn Städten und Kreisen.Dort wird die Ausstellung nacheinander gezeigt.

Infos  zur Ausstellung und Vortragsprogramm:
www. wilhelm-fabry-museum.de
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13Plus, Silentien, Schüler-
treff in Tagesstätten und
im Rahmen des GTK für
Horte und Schulkinder-
häuser.

Die Trägerschaft für
die Sachkosten ist im Er-
lass nicht geregelt. Diese
sind in Anwendung des
Schulfinanzgesetzes vom
Schulträger zu überneh-
men. Dies betrifft neben
den investiven Kosten
auch den Aufwand für
Hausmeisterstunden, zu-
sätzliche Reinigung, En-
ergie, erhöhter Reparaturbedarf und
höherer Aufwand in den Schulverwal-
tungsämtern vor allem durch die Sozi-
alstaffelung der Elternanteile, Schüler-
fahrkosten und vieles mehr. Die zusätzli-
chen Sachkosten dürften pro Schüler und
Jahr gut 400 Euro betragen.

KOMMUNEN OHNE HORT

In der Richtlinie ist nicht mehr der ur-
sprüngliche Ansatz enthalten, dass
zunächst nur die Kommunen in den Ge-
nuss einer Förderung kommen sollen, die
über einen eigenen Hort verfügen und be-
reit sind, diesen aufzulösen. Für das Land
ist insoweit von Bedeutung, dass durch
die Auflösung eines Hortes im größeren
Umfang Ressourcen des Landes frei wer-
den, die in die Offene Ganztagsschule ein-
gebracht werden können.

Aufgrund der Kritik insbesondere des
Städte- und Gemeindebundes NRW ist die
Förderrichtlinie geändert worden. Nun-

mehr ist eine Förderung auch bei Ge-
meinden möglich, in denen bislang keine
Angebote bestehen. Entsprechend ist
auch die Formulierung im Erlass entfallen,
dass in einem ersten Schritt sich Städte,
Kreise und Gemeinden beteiligen können,
die über Angebote der Jugendhilfe (Horte,
SiT und schulische Formen - Schule von 8
bis 1 und 13Plus) verfügen.

Hiermit ist jedoch nicht sichergestellt,
dass Kommunen ohne Einbringung einer
Horteinrichtung unverzüglich in den Ge-
nuss einer Förderung kommen, selbst
wenn sie die übrigen Zuwendungsvoraus-
setzungen erfüllen. Nach Mitteilung des
Landes müsse vielmehr abgewartet wer-
den, wie viele Anträge insgesamt gestellt
würden und ob mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln auch Kommunen ohne
eigenen Hort gefördert werden könnten.

Nach wie vor hätten diejenigen Kom-
munen eine größere Chance auf Förde-
rung, welche über einen eigenen Hort ver-
fügen. Jedoch sei das Vorhandensein - und

Die PISA-Studie und die damit im Zusam-
menhang stehende Konzeption des Lan-
des zur Offenen Ganztagsschule sind 

intensiv diskutiert
worden. Zwischen-
zeitlich hat das Land
die Richtlinie und
den Erlass zur Offe-
nen Ganztagsschule
vorgelegt.

Danach soll die Verantwortung für das
zusätzliche Personal im Wesentlichen bei
den Schulträgern liegen. Das Land ist von
den - nach seiner Auffassung erforderli-
chen - 1.230 Euro pro Schüler und Jahr be-
reit, eine pauschalierte Zuweisung von 615
Euro zur Verfügung zu stellen. Zudem
stellt das Land pro 25 Schülerinnen und
Schüler eine Zehntel Lehrerstelle bereit.
Der Schulträger hat allerdings die Mög-
lichkeit, anstelle des Lehrerstellenanteils
eine pauschale Zuwendung von 205 Euro
pro Schüler und Jahr in Anspruch zu 
nehmen.

Von den Personalkosten ist damit das
Land bereit, 820 Euro aufzubringen. Die
übrigen Personalkosten in Höhe von 410
Euro sollen durch Elternbeiträge, Leistun-
gen freier Träger und den Schulträger er-
bracht werden, wobei hinsichtlich des El-
ternanteils eine Sozialstaffelung mit ei-
nem maximalen Betrag der Eltern von 100
Euro vorgesehen ist. Für die Mittagsver-
pflegung kann ein zusätzlicher Betrag er-
hoben werden. Vom Schulträger sollen
grundsätzlich zunächst die Mittel einge-
setzt werden, die durch die Umgestaltung
bestehender Angebote in eine Offene
Ganztagsschule frei werden, also aus dem
Landesprogramm Schule von 8 bis 1,

Auch der Nachmittag ist für 
Bildung offen 

Per Richtlinie und Erlass will die

NRW-Landesregierung die Verant-

wortung für zusätzliches Personal bei

der Offenen Ganztagsschule den

Schulträgern übertragen - ein 

verfehlter Ansatz

Dr. Matthias Menzel ist
Referent für Schule,
Kultur und Sport beim
Städte- und Gemeinde-
bund NRW

D E R  AU TO R

Wenn für schulische 
Betreuung am Nachmittag

Personal gebraucht wird,
ist in erster Linie das Land

gefordert
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Auflösen - einer derartigen Einrichtung
keine Bedingung mehr, um eine Zuwen-
dung des Landes zu erhalten. Wenn eine
Förderung nicht in diesem Jahr in Betracht
komme, dann zu einem späteren Zeit-
punkt.

In den Entwurfsfassungen war auch
der Hinweis enthalten, dass eine Ver-
pflichtung des Schulträgers zur Übernah-
me der Schülerfahrkosten, die sich aus der
Teilnahme an außerunterrichtlichen An-
geboten ergeben, nicht bestehe. Diese
Formulierung ist in der endgültigen Fas-
sung nicht mehr enthalten. Hieraus ergibt
sich aber nicht ohne Weiteres, dass nun
ein Anspruch auf Erstattung der Schüler-
fahrkosten gegeben ist. Dieser besteht
nicht, wenn im Nachmittagsbereich ledig-
lich außerunterrichtliche Angebote 
stattfinden.

Streitig wird darüber diskutiert, ob ein
Anspruch auf Übernahme der Schüler-
fahrkosten gegeben ist, wenn auch am
Nachmittag Unterricht stattfindet. Unab-
hängig von der Frage, ob ein Rechtsan-
spruch besteht, lässt sich aber feststellen,
dass eine Offene Ganztagsschule nur
dann sinnvoll organisiert werden kann,
wenn auch das Problem der Schülerbeför-
derung gelöst wird. Gerade in Flächenge-
meinden stellt die Einrichtung eines
Schülerverkehrs am Nachmittag einen er-
heblichen Kostenfaktor dar.

ZUSÄTZLICHES PERSONAL

Bislang sind die Schulträger im We-
sentlichen für Hausmeister und Sekretä-
rinnen zuständig. Bei den bestehenden
Betreuungsprogrammen haben die Schul-
träger vielfach lediglich einem anderen
Träger (z.B. Schulverein) die Landesförde-
rung etwa aus dem Programm 13Plus zur
Verfügung gestellt. Dieser übernahm
dann vollständig die Betreuung der
Schüler. Für den Schulträger hatte dies
weder Verwaltungsaufwand noch zusätz-
liche Kosten zur Folge. Mit der Offenen
Ganztagsschule werden sowohl Verwal-
tungsaufwand als auch Kosten des Schul-
trägers deutlich zunehmen.

Mit der Richtlinie können die Schulträ-
ger zwar auf freiwilliger Basis eine Grund-
schule zu einer Offenen Ganztagsschule
ausbauen. Vielfach entsteht vor Ort je-
doch eine derart starke „Drucksituation“,
dass der Schulträger sich dem Thema
kaum noch entziehen kann. Problema-

tisch wird die Situation, wenn das Land zu
einem späteren Zeitpunkt die Offene
Ganztagsschule einer gesetzlichen Rege-
lung zuführt, gleichzeitig die bestehen-
den Programme abschafft und die Horte
nicht mehr fördert. Dann wäre die bereits
jetzt eingeleitete Verschiebung der Ko-
sten zu Lasten der Schulträger gesetzlich
abgesichert.

In Zeiten knapper Kassen ist für die Of-
fene Ganztagsschule eine neue Geldquel-
le dringend erforderlich. Als „Retter in der
Not“ sollen sich nach den Vorstellungen
des Landes die Träger der Jugendhilfe er-
weisen, die vor allem mit der Schließung
von Horten der Offenen Ganztagsschule
freiwerdende Mittel zur Verfügung stel-
len könnten. Es ist nichts dagegen einzu-
wenden, wenn ein Jugendhilfeträger die-
sen Begehrlichkeiten des Landes Rech-
nung trägt. Allerdings sollte die Einbezie-
hung der Jugendhilfe nicht Voraussetzung

für eine Zuwendung durch das Land sein.
Es gibt Kommunen, welche die Jugendhil-
fe grundsätzlich vom Schulsystem ge-
trennt sehen möchten - insbesondere,
weil durch Einbeziehung der Jugendhilfe
in die Schule die Strukturen des Schulfi-
nanzsystems noch undurchsichtiger wer-
den.

GR0SSSTÄDTE KÖNNEN SPAREN

Ungeachtet dessen ist festzustellen,
dass vor allem größere Städte mit einem
umfangreichen Hortangebot durch eine
Umsetzung der Konzeption des Landes
möglicherweise Mittel einsparen, wenn
die Horte aufgelöst werden. Denn ein
Hortplatz ist erheblich teurer als ein Platz
in der Offenen Ganztagsschule. Allerdings
dürfte in aller Regel die Qualität der Be-
treuung in der Offenen Ganztagsschule

nicht der einer Horteinrichtung entspre-
chen.

Angesichts der beschriebenen Proble-
me stellt sich die Frage, welche Gründe
aus Sicht des Schulträgers für den Ausbau
von Grundschulen zu Offenen Ganztags-
schulen maßgeblich sind. Mancherorts
wird die Entscheidung zum Ausbau si-
cherlich durch die in Aussicht gestellten
Bundesmittel erleichtert. Der Bund will
insgesamt vier Mrd. Euro zur Verfügung
stellen, wobei Nordrhein-Westfalen von
2003 bis 2007 insgesamt 914 Mio. Euro er-
halten soll. Nach den derzeitigen Planun-
gen steht in diesem Jahr für NRW ein Be-
trag von rund 68 Mio. Euro zur Verfügung,
in den Jahren 2004 bis 2006 je rund 228
Mio. Euro. Der Rest ist für das Jahr 2007
bestimmt.

Nach Mitteilung des NRW-Bildungsmi-
nisteriums stehen die Bundesmittel für je-
ne Schulen zur Verfügung, die eine Offene
Ganztagsschule werden wollen, damit sie
die erforderlichen Umbaumaßnahmen
beginnen können. Geplant sei, die Mittel
in den kommenden Jahren in einem Stu-
fenplan den Schulträgern zu geben. Ge-
fördert werden sollten neben Neubau-
maßnahmen insbesondere Renovierung,
Umbau- und Ausbau sowie Investitionen
in die Ausstattung. Für Personalkosten
sind die Mittel wohl nicht zu verwenden.

BESSERES BILDUNGSANGEBOT?

Ein Ausbau der Grundschulen zu Offe-
nen Ganztagsschulen könnte vor allem
deshalb sinnvoll - und nach den aktuellen
Ergebnissen der PISA-Studie geboten -
sein, wenn die Offene Ganztagsschule ei-
ne Verbesserung der Bildungsqualität zur
Folge hätte. Insoweit steht fest, dass mit
dem zusätzlichen Lehrerstellenanteil (ei-
ne Zehntelstelle pro Gruppe) nicht viel ge-
wonnen ist. Dies sind weniger als drei Un-
terrichtsstunden pro Woche zusätzlich. Ei-
ne deutliche Verbesserung des Bildungs-
systems ließe sich daher nur erzielen,
wenn auch die außerunterrichtlichen An-
gebote zu einer Verbesserung der Bil-
dungsqualität führten.

Ein Konzept, welches den bisherigen
Unterricht hauptsächlich um weitere Be-
treuungsangebote ergänzt, wird in aller
Regel keine Qualitätssteigerung zur Folge
haben. Auch ist gegenüber dem Betreu-
ungsprogramm 13Plus nichts gewonnen.
Werden allerdings die notwendigen Erho-

Es ist nicht akzeptabel,dass die Schulträger einen

nicht unerheblichen Teil der Kosten für das Nach-

mittagspersonal tragen sollen. Hiermit werden

die im Schulfinanzgesetz geregelten Zuständig-

keiten immer mehr in Frage gestellt.Die Konzep-

tion des Landes zur Offenen Ganztagsschule ist

daher abzulehnen, weil diese zu einer Verschie-

bung der Lasten auf den Schulträger führen wird.

Die Kosten für das Ganztagspersonal sind voll-

ständig vom Land zu tragen.
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Das Wort von der „Schlangengrube“, in wel-
che sich die Ministerin begeben habe, geis-
terte durch den Raum. Selbstredend behan-
delten die Mitglieder des StGB NRW-Präsi-
diums ihren Gast Ute Schäfer mit dem ge-
bührenden Respekt. Aber klare Positionen
bekam die 48-Jährige, die seit November
2002 im Kabinett Steinbrück das Ressort
Schule, Jugend und Kinder vertritt, sehr
wohl zu hören.

Über die Offene Ganztags-Grundschule,
ihren Nutzen und die entstehenden Kosten
wollten sich die Kommunalvertreter mit der
Ministerin unterhalten. Dass die Städte und
Gemeinden den Konzepten der Landesre-
gierung wenig abgewinnen können, hatte
die Verbandsspitze in mehreren Ge-

sprächen mit Kabinettsmitgliedern hinrei-
chend deutlich gemacht.

Ute Schäfer ließ sich von dieser skepti-
schen Grundstimmung nicht entmutigen.
In rosigen Farben skizzierte sie das neue Ge-
bilde, welches bis 2008 entstehen könnte:
ein „Ganztag aus einer Hand“, bei dem
Fachleute unterschiedlicher Profession zu-
sammenwirken. In der Einrichtung offener
Ganztags-Grundschulen liege eine „Chance
für die Kommunen“, für sich einen wesent-
lichen Standortvorteil zu schaffen.

Auch Kommunen in der Haushaltsiche-
rung könnten sich beteiligen,sicherte Schäfer
zu.„Ich verstehe Ihre Bedenken, dass es zu ei-
ner Lastenverschiebung zuungunsten der
Kommunen kommen könnte“. Doch sei die
Ganztags-Grundschule für alle Neuland. Es
lohne sich,darauf hinzuarbeiten,dass einmal
alle 800.000 Grundschüler in NRW ebenso
zufrieden sind mit der Gestaltung des Nach-
mittags wie heute bereits 30.000 Hortkinder.

FINANZIELLE BEDENKEN

Wolfgang Schwade, Sprecher der CDU-
Gruppe im Präsidium, räumte ein, dass man
in puncto Ganztags-Betreuung unbedingt

lungsphasen mit Unterrichtsangeboten
im Sinne einer Rhythmisierung des Unter-
richtes kombiniert, so wird - auch nach
Auffassung von namhaften Pädagogen -
das neue System hiervon profitieren. Um
dies zu erreichen, müssten allerdings die
an den Grundschulen tätigen Lehrerinnen
und Lehrer bereit sein, einen Teil ihres Un-
terrichtes in den Nachmittag zu verlegen.
Umgekehrt müssten außerunterrichtliche
Angebote in den Vormittag integriert
werden.

Bei einem Blick in Richtlinie und Erlass
zur Offenen Ganztagsschule sucht man
vergebens nach entsprechenden Ansät-
zen. Für eine Verbesserung der Qualität
der Bildung ist daher letztlich das vor Ort
zu erstellende pädagogische Konzept von
maßgeblicher Bedeutung. Sieht dies le-
diglich vor, dass der Unterricht um außer-
unterrichtliche Angebote ergänzt wird,
sollte genau geprüft werden, ob gegenü-
ber den bisherigen Betreuungsangeboten
ein Qualitätsgewinn zu verzeichnen ist.

Sieht das Konzept jedoch im Rahmen
einer Integration von unterrichtlichen und
außerunterrichtlichen Angeboten eine
Rhythmisierung des Unterrichtes vor,
könnte ein echter Fortschritt erzielt wer-
den. Diesen Fortschritt sollte das Land
nicht von einem freiwilligen Engagement
der Lehrerinnen und Lehrer abhängig ma-
chen. Es liegt daher nahe, über eine An-
wesenheitspflicht der Pädagogen bis 16
Uhr nachzudenken. Eine solche Regelung
ist in anderen Ländern wie beispielsweise
Finnland, die bei der PISA-Studie besser
abgeschnitten haben, längst üblich. ●

LANDESGARTENSCHAU
ÜBER STAATSGRENZEN

HINWEG

Gronau - Am 12. April 2003 öffnet im west-
fälischen Gronau sowie im niederländischen
Losser die Landesgartenschau 2003 ihre
Pforten.Es ist die erste Landesgartenschau in
der Geschichte Nordrhein-Westfalens, die
gemeinsam von einer deutschen und einer
niederländischen Kommune veranstaltet
wird. Zu der Schau, die bis zum 19. Oktober
2003 geöffnet ist, werden bis zu eine Million
Besucherinnen und Besucher erwartet.

Viel Tadel am 
Landeskonzept

Bei ihrer Sitzung Anfang Februar

2003 in der StGB NRW-Geschäftsstelle

Düsseldorf diskutierten die Mitglieder

des Präsidiums engagiert und 

kontrovers mit der NRW-Ministerin

für Schule, Jugend und Kinder, Ute

Schäfer, über das Projekt Offene

Ganztags-Grundschule in NRW

Hatte einen schweren Stand: NRW-Bildungsministerin Ute Schäfer (Mitte) mit
StGB NRW-Präsident Roland Schäfer (re.) bei der Diskussion im Präsidium über 
das Landeskonzept Offene Ganztags-Grundschule
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etwas unternehmen müsse: „Die Städte und Gemeinden
werden einen Beitrag zur Umsetzung leisten“. Jedoch
müsse die Gesamtverantwortung für das Personal, wel-
ches in der Nachmittags-Betreuung zusätzlich eingesetzt
werde, beim Land liegen. Die Kommunen hätten bereits
Sachkosten von rund 400 Euro pro Schüler und Jahr zu
tragen. „Mehr ist derzeit nicht zu leisten“, so Schwade.

Ebenso fragwürdig sei das Vorhaben des Landes, zur Fi-
nanzierung des neuen Angebotes Geld bestehender För-
derprogramme umzuschichten. Eindringlich warnte der
Gruppensprecher die Ministerin davor, den geplanten Er-
lass zur Einrichtung offener Ganztags-Grundschulen her-
auszugeben: „Mit der jetzigen Lösung können die Kom-
munen nicht leben.“ (Anm. d. Red.: der Erlass trat am
15.02.2003 in Kraft) 

Ute Schäfer stimmte zu, dass ein Teil der Mittel für
kommunale Horte für das neue Konzept verplant seien.
Aber auch Schulträger ohne Horte könnten sich beteili-
gen, widersprach sie Befürchtungen von kommunaler Sei-
te. Zusätzlich wolle das Land 40 Millionen Euro für 800
neue Lehrerstellen ausgeben: „Wir haben uns eine ganze
Menge Mühe gegeben.“ 

Die 800 zusätzlichen Lehrerstellen seien nur die Hälf-
te des Landesbeitrags zur offenen Ganztags-Grundschu-
le, konterte die Ministerin. Aber es gehe um die Zusam-
menführung zweier Systeme zum Wohl des Kindes. Damit
keine Kommune sich finanziell überfordert fühle, sei die
offene Ganztags-Grundschule als freiwilliges Angebot
konzipiert: „Wir drängen Ihnen gar nichts auf“.

PFLICHTAUFGABE ODER FREIWILLIGE LEISTUNG?

Dass eine Freiwilligkeit in Wahrheit gar nicht bestehe,
darauf wies Hans-Peter Lindlar, Landtagsabgeordneter der
CDU und Ratsmitglied in der Stadt Troisdorf, hin. Kein kom-
munaler Träger könne es ablehnen,Ganztags-Angebote auf-
zubauen:„Die Menschen werden es uns abverlangen“. Um-
so nötiger sei daher ein pädagogisches Konzept der Landes-
regierung. Dies wiederum sah die Ministerin anders. Ein
pädagogisches Konzept könne man nicht „allen Schulen
gleich verordnen“.Wenn die Lehrer einer bestimmten Schu-
le nicht in der Lage seien, ein solches aufzustellen, stimme
etwas mit dem System nicht.

Schwerwiegende Bedenken gegen das Finanzierungs-
konzept des Landes äußerten zahlreiche Präsidiums-Mit-
glieder. Maria Theresia Opladen, Bürgermeisterin der Stadt
Bergisch Gladbach und 1. Vizepräsidentin des Verbandes,
brachte die Sorgen auf den Punkt: „Hier wird versucht, die
Probleme nach PISA auf dem Rücken der Kommunen zu lö-
sen. Wenn die Betreuung am Nachmittag durch pädagogi-
sche Kräfte geschehen solle,stelle sich sogleich das Problem
der Finanzierung.„Man kann nicht als Land eine Aufgabe be-
ginnen, ohne zu sagen ´wir finanzieren es auch´“, hielt sie
der Ministerin vor.

Diese Sichtweise untermauerte Elmar Reuter, Bürger-
meister der Stadt Olsberg, mit einem Hinweis auf das Per-
sonal an Behinderten-Schulen. Auch dort sei der Verdacht
nicht von der Hand zu weisen, das Land wolle lediglich Kos-
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ten auf die Kommunen abwälzen. Altpräsi-
dent Albert Leifert,Ratsmitglied in der Stadt
Drensteinfurt, sah einen Zusammenhang
zu anderen Gesetzesvorhaben: „Ob Grund-
sicherung oder Tariftreue - überall wird für
die Kommunen nur draufgesattelt“.An dem
Regierungs-Konzept zur Offenen Ganztags-
Grundschule sei vor allen die dauerhafte Fi-
nanzierung ungeklärt.

Michael Kotulla, Kämmerer der Stadt
Bergisch Gladbach warnte: „Heute noch
nicht erkennbare finanzielle Lasten werden
auf die Kommunen zukommen“.Zumindest
das Personal müssten diese nach dem aktu-
ellen Stand der Überlegungen erheblich
aufstocken. Dem pflichtete Rudolf Lange,
Bürgermeister der Stadt Goch, bei: „Dann
müssen Sie uns die Erlaubnis zum Geld-
drucken geben“.

MODERATE STIMMEN

In den Chor der kritischen Stimmen
mischten sich auch moderate Töne. Dr.
Hans-Ulrich Krüger,Bundestagsabgeordne-
ter und Sprecher der SPD-Gruppe im Präsi-
dium, gab zu bedenken, man solle bei der
Frage der Ganztags-Angebote nicht Inhalte
und Finanzierung verquicken. Dass die
Ganztags-Grundschule verbessert werden

müsse,sei allgemein anerkannt. Jedoch eig-
ne sich dieses Projekt nicht dazu, sämtliche
Mängel des Schulfinanzgesetzes - vor allem
die Regelungen zur Finanzierung des Perso-
nals - zu beheben.

Unterstützung erhielt er durch Bürger-
meister und Vizepräsident Klaus Korfsmei-
er. Er berichtete aus seiner Gemeinde Hid-
denhausen, dort würde ein Drittel der 120
Plätze in den Kinderhäusern, die an den
Grundschulen bestehen, von allen Erzie-
henden in Anspruch genommen. Hier zu
fordern, mehr Lehrer einzustellen helfe nur
wenig. Es gehe darum, „zwei Lebenssach-
verhalte durch einen zu ersetzen“. Korfs-
meier appellierte an seine Kollegen: „Um
Himmels Willen - geht da ´ran!“

Auf den Druck, der von der Initiative der
Landesregierung erzeugt werde, machte
Präsident Roland Schäfer, Bürgermeister
der Stadt Bergkamen, aufmerksam:„Die El-
tern werden sagen ´Warum nicht auch
hier?´“. Also müsse man „Geld ausgeben,
das man nicht hat“.Er äußerte die Sorge,die
Kommunen kämen in eine Gesamtverant-
wortung für den pädagogischen Teil. Ewald
Groth, Landtagsabgeordneter für Bündnis
90/Die Grünen, pflichtete dem bei, wollte
jedoch nicht nur Negatives darin sehen:
„Die Menschen verlangen ein zukunftorien-

1.Das Präsidium bekräftigt seine Auffassung,dass verschiedene gesellschaftliche
Entwicklungen sowie der Wunsch nach einer Qualitätsverbesserung im Bil-
dungsbereich einen steigenden Bedarf an schulischen Betreuungsangeboten
und Ganztagsschulen zur Folge haben.Es begrüßt deshalb grundsätzlich die Ab-
sicht des Landes, die Versorgung mit Ganztagsschulangeboten im Primar-
bereich zu verbessern.

2.Der vorliegende Entwurf eines Fördererlasses/einer Förderrichtlinie des Landes
zur Offenen Ganztagsschule wird nach Auffassung des Präsidiums als untaug-
lich angesehen, dies zu erreichen.

3.Die Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, dass es bei einem Ausbau der schuli-
schen Angebote nicht allein um die Schaffung weiterer Betreuungsplätze ge-
hen darf.Vielmehr müssen Ganztagsangebote im Primarbereich im Sinne einer
Verbesserung schulischer Leistungen von einem einheitlichen pädagogischen
Konzept getragen werden, welches sowohl eine Rhythmisierung des Unter-
richts als auch eine sinnvolle Verzahnung zusätzlicher außerunterrichtlicher
Angebote mit curricularen Inhalten erlaubt.

4.Da die Gesamtverantwortung für ein solches pädagogisches Konzept als Teil der
inneren Schulangelegenheiten beim Land liegt, folgt daraus auch die Ver-
pflichtung des Landes, die zur Umsetzung dieses Konzepts erforderlichen per-

tiertes Angebot.“ Die Frage sei,wie das Land
den Druck abfangen könne. Er sprach sich
für eine Pauschalierung der Mittel aus und
verwies auf eine Forderung des Schleswig-
Holsteinischen Gemeindetages,die Schulen
gänzlich in kommunale Verantwortung zu
übernehmen. Dies würde die Zusammen-
führung von Schule und Jugendhilfe we-
sentlich erleichtern.

Hauptgeschäftsführer Dr. Bernd Jürgen
Schneider richtete den Blick auf Reserven
im bestehenden Schulsystem. Lehrer und
Lehrerinnen könnten sehr wohl auch am
Nachmittag in der Schule arbeiten. Er
sprach sich für differenzierte Fördersätze
für unterschiedliche Kommunen aus.Nur so
lasse sich verhindern, dass 90 Prozent der
Bundesmittel nur den Großstädten zugute
kämen. Zudem forderte er, auszuschließen,
dass aus dem Ganztags-Engagement der
Kommunen jemals eine Pflichtaufgabe ge-
macht werde.

Ministerin Schäfer erklärte, sie nehme
die Bedenken der Kommunal-Vertreter
sehr ernst. Gleichwohl empfahl sie allen
Kommunen - auch denen ohne Hort - sich
bis Ende Mai um die Teilnahme an dem
Projekt Offene Ganztags-Grundschule zu
bewerben:„Wir stehen als Partner bereit“.
(mle) ●

sonellen Ressourcen vollständig und dauerhaft zu finanzieren.Dies betrifft nicht
nur die an den Schulen tätigen Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch das im
Übrigen erforderlich werdende nicht lehrendes Fachpersonal, soweit nicht im
Rahmen der wünschenswerten Kooperation von Schule und Jugendhilfe auch
andere Personen in die Umsetzung dieses pädagogischen Konzeptes einzube-
ziehen sind.

5.Modelle zum Ausbau der Grundschulen zu Offenen Ganztagsschulen müssen in
jedem Fall so gestaltet sein, dass im Interesse des Erhalts gleichwertiger 
Lebensverhältnisse allen Schulträgern zeitgleich die Möglichkeit zur Schaffung
solcher Angebote eröffnet wird. Dies schließt eine einseitige Konzentration auf
Städte und Gemeinden,die über einen eigenen Hort verfügen,aus.Dies gilt um-
so mehr, als auch die Inanspruchnahme der vom Bund zur Verfügung gestellten
Mittel (rd. 914 Mio.€ für NRW) den Ausbau von Ganztagsschulen bis 2007 vor-
aussetzt.

6.Unter diesen Voraussetzungen werden die Städte und Gemeinden in NRW den
Ausbau von Grundschulen zu Offenen Ganztagsschulen im Rahmen ihrer finan-
ziellen Möglichkeiten und unter Beachtung der gesetzlichen Zuständigkeiten
unterstützen. Dies gilt insbesondere dort, wo Kommunen durch einen Ausbau
von Schulen zu Ganztagsschulen in ihrer Eigenschaft als Träger der Jugendhilfe
an anderer Stelle entlastet werden.

BESCHLUSS DES STGB NRW-PRÄSIDIUMS ZUR OFFENEN GANZTAGSSCHULE



?
Wie unterscheidet sich die von der 
Landesregierung angestrebte offene
Ganztags-Grundschule von der 
klassischen Betreuung?

Schäfer: Die offene Ganztags-Grundschule
sieht eine Kooperation von Schule mit Ju-
gendarbeit und Jugendhilfe vor. Es ist ein
Zusammenfügen zweier Systeme, die bis-
her nebeneinander gearbeitet haben. Was
wir ausdrücklich nicht wollen, ist morgens
Unterricht und nachmittags Betreuung.
Und es geht auch nicht nur um Betreuung,
sondern es reicht weiter bis zur Förderung.
In diesem Zusammenhang geht es natür-
lich auch um die Erziehung im Allgemeinen,
bei der beide Systeme zusammenwirken
sollen.

?
Mit der offenen Ganztags-Grundschule
entsteht ein neuer Mix aus Unterricht,
Betreuung und Freizeitgestaltung.
Welche Rolle kommt dabei dem Land,
welche den Kommunen zu? 

Schäfer: Die klassische Aufteilung ist so,
dass das Land für den Unterricht zuständig
ist und dass die Kommunen im Rahmen des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes eine Ver-
pflichtung zu Betreuungs-Angeboten ha-
ben.Wir versuchen mit diesem innovativen
Projekt beides zusammenzufügen und zu
erreichen, dass unter dem Dach der Schule
etwas angeboten wird, was man üblicher-
weise in zwei Säulen angeboten hat. Wir
glauben, dass dies gut ist für die Kinder, da
sie ja schon an der Schule sind und der Be-
reich der Jugendarbeit und der Jugendhilfe
dann dort auf die Kinder zugehen kann.

?
Wie lässt sich sicherstellen, dass auch
Kommunen ohne eigenen Hort in den 
Genuss von Fördermitteln des Bundes 
und des Landes kommen?

Schäfer: Wir setzen natürlich darauf, die
Mittel für die Kinderhorte mit einsetzen zu
können. Sie sind Teil des Finanzierungskon-
zeptes, das steht außer Frage. Aber im Sin-

T I T E L

STÄDTE- UND GEMEINDERAT 04/2003 13

?
STÄDTE- UND GEMEINDERAT: Wie kann die 
offene Ganztags-Grundschule dazu
beitragen, die von PISA aufgedeckten
Defizite zu beseitigen?

Ute Schäfer: Wir erhoffen uns dabei einen
„Dreiklang“ von Bildung, Erziehung und
Betreuung. Und das ist im Rahmen eines
ganzen Tages deutlich besser möglich als
nur an einem Vormittag. Man braucht ei-
ne Rhythmisierung des Schultages oder
des ganzen Tages, um Bildung, Erziehung
und Betreuung gewährleisten zu können.

?Was bedeutet hier Rhythmisierung?

Schäfer: Rhythmisierung heißt, dass man
nicht vormittags Unterricht hat und nach-
mittags Betreuung, sondern dass man
sehr ausgewogen das einzelne Kind in den
Blick nimmt. Dabei muss man fragen,
wann sind Betreuungszeiten angebracht,
wann sind Bildungszeiten - sprich: der üb-
liche Unterricht - angebracht und wann
braucht das eine oder andere Kind zusätz-
liche Förderung, um nachzuarbeiten, was
im Unterricht nicht so gut hängengeblie-
ben ist.

Über Konzepte und Finanzierung der

Ganztags-Grundschule sprach 

STÄDTE- UND GEMEINDERAT mit 

NRW-Bildungsministerin Ute Schäfer

bei ihrem Besuch des StGB NRW-

Präsidiums am 06.02.2003 in 

Düsseldorf

ne einer Gleichbehandlung muss man
natürlich auch Kommunen ohne Horte die
Möglichkeit eröffnen,an diesem Programm
teilzunehmen. Das ist ausdrücklich so vor-
gesehen. Die Kommunen ohne Hort haben
andere Möglichkeiten, ihre Anteile abzu-
decken - beispielsweise über Elternanteile.

?Das heißt, Kommunen ohne Hort
müssten selbst mehr beisteuern?

Schäfer: Wenn sie ihren Anteil  über die El-
ternbeiträge abrechnen - bei einer Pauscha-
le von 35 bis 40 Euro - kommen sie damit
hin. Das würde den Eigenanteil der Kom-
munen abdecken. Man müsste nur sehen,
wie man die Staffelung nach oben und nach
unten gestaltet. Das wäre eine Möglichkeit,
aber die Kommunen können das auch an-
ders machen.

?Wie sicher ist die Gewährung der 
Bundes-Zuschüsse, und was kann NRW
davon erwarten?

Schäfer: Wir erhalten insgesamt 914 Millio-
nen Euro vom Bund, 68 Millionen davon in
diesem Jahr. Als Land möchten wir in die-
sem Bereich  gezielt Projekte fördern. An-
ders als bei der Pauschalförderung für die
offene Ganztags-Schule pro Platz, Kind und
Jahr würden wir die Bundesmittel nach be-
stimmten Kriterien im Rahmen einer Pro-
jektförderung einsetzen.

?Wird man dieses Geld nur für 
Investitionen oder auch für laufende
Betriebskosten einsetzen können?

Schäfer: Es ist nach Artikel 104 a Grundge-
setz im Grunde genommen als Investition
gedacht. Nach dem, was ich an einigen
Schulen sehe, ist es auch dringend nötig,
diese Investitionen vorzunehmen.Die Schu-
len müssen sich mit den Räumlichkeiten auf
einen Ganztagsbetrieb ganz anders einstel-
len als auf den Halbtagsbetrieb,den sie jetzt
haben. Insofern ist es eine sinnvolle Investi-
tion. Für die laufenden Betriebskosten wird

„Ein Zusammenfügen 
zweier Systeme“

Ute Schäfer ist
seit November
2002 NRW-Mini-
sterin für Schule,
Jugend und 
Kinder
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Im Sommer 2002 wurden an zehn Schulen
in Nordrhein-Westfalen Interviews zu den
bisherigen Erfahrungen mit den Ganz-
tags-Angeboten im Förderprogramm
„Dreizehn Plus“ durchgeführt. Dabei wa-
ren Schulleitungen sowie Lehr- und Be-
treuungskräfte  einbezogen. Insgesamt
nahmen an den Interviews rund 40 Perso-
nen teil. Die Studie versteht sich als quali-
tative Erkundungsstudie. Auf Repräsenta-
tivität und quantifizierbare Aussagen wur-
de bewusst verzichtet.

Unterschiedliche Beweggründe führen
die Schulen dazu, Ganztags-Angebote zu
offerieren. Ein Grund steht allerdings im
Vordergrund: die Sorge, bei vielen Kindern
könnten dadurch, dass sie am Nachmittag
unbeaufsichtigt sind, die Verwahrlosungs-
Tendenzen zunehmen. Die Schulen wollen
deshalb den Schülerinnen und Schülern ei-
ne Anlaufstelle bieten, sie positiv an die
Schule binden und damit negativen Verhal-

tensformen entgegenwirken.
Einige sehen aber auch als Anlass für die

Ganztags-Angebote, die Förderung zu ver-
stärken und insbeson-
dere leistungsschwa-
chen Schülerinnen
und Schülern die
Chance auf regel-
mäßige Hausaufga-
ben zu bieten. Sie ver-
sprechen sich damit indirekt eine Verbesse-
rung ihrer unterrichtlichen Situation.

Bei allen befragten Schulen steht der
Grundsatz im Vordergrund,mit einem mög-
lichst breiten Angebot sinnvolle Freizeitbe-
schäftigungen zu ermöglichen wie auch ei-
nen Beitrag zum Abbau von Lernlücken zu
leisten. Daneben haben die meisten Schu-
len Schwerpunkte gebildet - etwa Prophy-
laxe, Sprachförderung, Lebenshilfe oder be-
rufsfeldbezogene Vorbereitung.

Die Lehrkräfte wollen, dass die Schüle-
rinnen und Schüler im Ganztagsbereich
Freude haben. Sie möchten aber auch, dass
fachliches Lernen zum Zuge kommt und
dass darüber hinaus Kinder die Möglichkeit
haben, ihre Probleme in individuellen Ge-
sprächen zu bearbeiten. Wichtig für Letzte-
res ist allerdings, dass die Ganztags-Ange-
bote nicht so sehr im schulischen Gewand
daherkommen. Eine Verschulung des Nach-
mittags wird deshalb von den meisten Be-
fragten abgelehnt. Das Hauptaugenmerk

dieser Zuschuss wohl nicht einzusetzen sein,
denn er ist ja auch auf vier Jahre begrenzt -
insgesamt sind es 914 Mio. Euro für NRW. In-
sofern wäre es unredlich zu sagen, wir neh-
men das als Betriebskosten-Zuschuss und ir-
gendwann ist es damit vorbei.

?
Zusätzliche Betriebskosten der Ganz-
tags-Angebote müssen also von den
Kommunen allein oder von Land und 
Kommunen gedeckt werden?

Schäfer: Die Kommune ist Träger einer Schu-
le und  natürlich für ihre Schulgebäude ver-
antwortlich. Die Betriebskosten laufen übli-
cherweise bei den Kommunen auf.Da wird es
auch keine Mischfinanzierung geben.Gleich-
wohl weise ich darauf hin, dass das Land
schon bei der Schulpauschale quasi über sei-
nen Schatten gesprungen ist und jetzt zulässt,
dass Kommunen mit diesem Geld Investitio-
nen tätigen oder Erneuerungen vornehmen.
Das war nicht Aufgabe des Landes,sondern ist
immer schon kommunale Aufgabe gewesen.

Das Gespräch führte Martin Lehrer

DRENSTEINFURT AUS
KINDERSICHT

Einen Stadtplan nur für die Kleinen gibt es seit kur-

zem in der Stadt Drensteinfurt. An der Ausarbei-

tung dieses ersten Kinderstadtplans (Cover) waren

mehr als 200 Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren

beteiligt. Dazu hat-

ten sie ihre Heimat-

stadt gründlich un-

ter die Lupe genom-

men. Viele ihrer be-

liebtesten Plätze

und Orte finden sich

denn auch in dem

Plan wieder, ange-

fangen vom Fleder-

mausbunker in Pel-

lengahrs Busch über

die große Wurzel am

Baumarkt bis hin zu

den Spielplätzen der

Stadt. Bei dem Kin-

derstadtplan wirkten neben der Stadt Drensteinfurt die

drei Tageseinrichtungen für Kinder, die Kardinal-von-

Galen-Schule sowie der Kreis Warendorf mit.Finanziert

wurde das Projekt vom Jugendwerk DRIWA e.V.

Ganztags-Angebote
in der Erkundung

Bei ihrer Sitzung Anfang Februar

2003 in der StGB NRW-Geschäftsstelle

Düsseldorf diskutierten die Mitglieder

des Präsidiums engagiert und 

kontrovers mit der NRW-Ministerin

für Schule, Jugend und Kinder, Ute

Schäfer, über das Projekt Offene

Ganztags-Grundschule in NRW

Offene Ganztagsschule
sollte am Nachmittag

altersgerechte Freizeit-
Aktivitäten anbieten,
wie eine Umfrage im

Bereich des Förderpro-
gramms „Dreizehn

Plus“ ergab
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liegt auf dem individuellen Bedarf, und der
kann sich von Jahrgang zu Jahrgang ändern.

DREI BAUSTEINE

In praktisch allen untersuchten Schulen
setzt sich das Ganztagsangebot aus drei
Bausteinen zusammen:Mittagessen,Haus-
aufgaben-Betreuung und sinnvolle Freizeit-
angebote in Form von Kursen. Einen beson-
deren Stellenwert haben dabei die Haus-
aufgaben. Nicht selten sind sie so platziert,
dass sie von den Kindern als täglich wieder-
kehrendes Ritual erlebt werden. Allerdings
versuchen die Schulen,Flexibilität zu zeigen
und damit den unterschiedlichen Erwar-
tungen der Eltern gerecht zu werden.

Für fast alle Schulen war der Ganztag ein
neues Gebiet, an das sie sich herantasten
mussten. Einige haben sich bei Schulen um-
gesehen, die bereits Erfahrungen sammeln
konnten. Sie haben sich dadurch besser ori-
entieren können,aber auch mehr Sicherheit
und Selbstvertrauen erhalten.

Beispielsweise haben Lehrkräfte durch
den Besuch anderer Schulen erfahren, wie

wichtig der Faktor Personal bei diesem Un-
terfangen ist. Sie lernten, dass es hilfreich
ist, Schritt für Schritt vorzugehen, langsam
Know-how zu erwerben,aber auch durch die
Beteiligung der schulischen Gremien Trans-
parenz in der Schule aufzubauen. Denn oft
befürchten Kolleginnen und Kollegen, dass
jetzt auch andere Personen in die erzieheri-
schen Dinge der Schule hineinreden.

Obwohl die eigenen Suchprozesse sicher-
lich auch wichtige Lernprozesse waren,hätten
sich viele zu Beginn eine Hilfestellung in Form
einer kompetenten Beratung gewünscht, ins-
besondere im Hinblick auf die finanziellen und
arbeitsrechtlichen Aspekte. Als erstrebens-
wert wird ein kontinuierlicher Beratungskon-
text in Form eines Gesprächszirkels angese-
hen, bei dem Vertreter verschiedener Schulen
ihre Erfahrungen austauschen und so Ver-
gleichsmöglichkeiten erhalten.

PERSONALGEWINNUNG SCHWIERIG

Die Verantwortlichen in den Schulen ste-
hen häufig vor folgendem Problem: Man
wünscht sich die besten Kräfte, aber sie dür-

fen nicht zuviel kosten.Zudem zeigt sich,dass
es schwierig ist, für eineinhalb bis zwei Stun-
den am Nachmittag qualifiziertes Personal zu
bekommen. Als qualifiziert werden solche
Personen vor allem dann angesehen, wenn
sie sich gut auf die Schülerinnen und Schüler
einstellen können und wenn sie besonderes
Engagement für die Arbeit zeigen.Interessant
ist, dass Fachkompetenz oft erst an zweiter
Stelle rangiert.

Ohne Beziehungen und Kontakte findet
man aber nur sehr schwer solches Personal.Es
liegt auf der Hand,Lehrkräfte für diese Arbeit
zu engagieren. Diesbezüglich sind die Mei-
nungen aber geteilt. Auf der einen Seite wer-
den Lehrkräfte bevorzugt, weil sie als Fach-
kräfte gelten,die dann bei der Hausaufgaben-
Betreuung auch die notwendige Autorität ha-
ben. Auf der anderen Seite ist man skeptisch,
weil befürchtet wird, dass dadurch der Nach-
mittag zu sehr verschult werden könnte.

Deshalb wird nicht selten die Auffassung
vertreten, dass für den Nachmittag auch an-
deres Personal - etwa Meister, Handwerker
oder Sozialarbeiter - benötigt wird. Gute Er-
fahrungen haben einige Schulen mit betreu-
enden Schülern und Schülerinnen,Studieren-
den und Zivildienstleistenden gemacht.Diese
Personengruppen - so wird gesagt - sind vor
allem näher an den Schülerinnen und
Schülern.

SCHÜLERGERECHTE ANGEBOTE

Das Wichtigste bei dem inhaltlichen An-
gebot in den Ganztagsgruppen ist die
„Schülergemäßheit“. Immer wieder wird
das Angebot daraufhin überprüft, ob es bei
den Schülerinnen und Schülern ankommt.
Der Ganztag - so die Auffassung vieler - darf
kein Feld sein, in dem die Schüler und Schü-
lerinnen durch übersteigerte Ansprüche ein-
zelner Experten instrumentalisiert werden.
Besonderer Wert wird auf altersspezifische
Angebote gelegt. Denn es zeigt sich, dass äl-
tere Schüler und Schülerinnen in einer ganz
spezifischen Form angesprochen werden
müssen, wenn man sie für den Ganztag bei
der Stange halten will.

Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, das
Angebot häufiger zu wechseln, um es für
die Schüler und Schülerinnen interessan-
ter zu machen. Vielfalt lässt sich auch da-
durch erzeugen, dass inhaltlich gänzlich
offene Nachmittage eingeplant werden,
an denen im wöchentlichen Wechsel ver-
schiedene Einzelaktivitäten stattfinden.

DSTGB FORDERT RÜCKNAHME DER NEUEN
POSTAGENTUR-VERTRÄGE

Eine ausgewogenere Gestaltung der neuen Postagenturverträge durch die Deutsche Post AG fordert der stell-

vertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB),Helmut Dedy.Für

die Städte und Gemeinden sei es nicht hinnehmbar,dass mit den neuen Verträgen die Vergütungen für die Post-

agenturen deutlich abgesenkt werden sollen.„Damit entzieht die DP AG vielen Agenturnehmern die wirt-

schaftliche Grundlage“, so Dedy.Das bedeute für zahlreiche Posteinrichtungen im ländlichen Raum das Aus.

Es sei zu befürchten, dass die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von bundesweit 12.000 Postagenturen ange-

sichts des Verhaltens der DP AG nicht sichergestellt werden könne.Die vorprogrammierte Ausdünnung der Post-

infrastruktur führe jedoch nicht nur zu einer Unterversorgung mit Postdienstleistungen im ländlichen Raum,

sondern auch zu weiteren Einbußen an Lebensqualität. Unterstützung erhielt der Deutsche Städte- und Ge-

meindebund durch den Beirat bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post,dem Vertreter des

Bundestages und der Länder angehören. Dieser hat die Regulierungsbehörde per Beschluss aufgefordert, ge-

eignete Maßnahmen zu treffen,damit die Post verbesserte Verträge entwirft und diese allen Agenturnehmern

anbietet.

Dedy begrüßte die deutliche Haltung des Beirates ausdrücklich und schloss sich diesen Forderungen an.Es kön-

ne nicht angehen, dass sich die Post aus dem ländlichen Raum zurückziehe und mittlerweile Kommunen zu-

nehmend gezwungen wären,Postagenturen in Eigenregie zu betreiben,um eine angemessene Versorgung mit

Postdienstleistungen für ihre Bürger aufrecht zu erhalten.(DStGB-Pressemitteilung 11/2003 vom 27.02.2003)
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Gute Erfahrungen haben die Schulen auch
damit gemacht, das inhaltliche Angebot am
Nachmittag zu einem guten Teil aus dem nor-
malen Deputat der AG’s abzudecken. Da-
durch wird zum einen eine Ghetto-Situation
des Ganztags verhindert,weil auch die ande-
ren Kinder und Jugendlichen die Angebote
besuchen können. Zum andern kommen da-
durch Angebote zustande,die einen Lernstel-
lenwert haben, aber nicht Unterricht am
Nachmittag wiederholen.

Im Nachmittagsbereich können auch -
vielleicht unkomplizierter als am Vormittag
- neue Themen und Inhalte ausprobiert wer-
den - beispielsweise Sozialverhaltenstrai-
ning oder Rollenspiele. Es können zusätzli-
che Schwerpunkte aufgebaut oder be-
stimmte Schülergruppen gezielt angespro-
chen werden (Migrantenförderung).Auf die-
se Weise können Fördermaßnahmen lan-
ciert werden,die sonst nicht zum Zuge kom-
men würden.

Interessanterweise zeigen die Erfahrun-
gen, dass solche Angebote externe Einrich-
tungen anziehen. Einrichtungen im Umfeld
der Schule bewegen sich auf die Schule zu,
machen eigene Offerten, wenn sie sehen,
dass es positive Wirkungen gibt. In einigen
Fällen wird darauf verwiesen, wie wichtig
gerade Angebote auch in den Ferien sind.
Hier besteht die Möglichkeit, mit Jugen-
dämtern und Sportvereinen zu kooperieren,
um für die Schüler und Schülerinnen inter-
essante Angebote aufzubauen.

Keinesfalls ist es so, dass sich das Ganz-
tagsangebot in den Schulen als Selbstläu-
fer präsentieren könnte. Die Schulleitung
muss immer wieder persönlich an die El-
tern herantreten, um sie auf die Vorteile
des Angebots für ihr Kind hinzuweisen.

KERNSTÜCK HAUSAUFGABENBETREUUNG

In den meisten Ganztags-Angeboten ist
die Hausaufgabenbetreuung das Kernstück
des Nachmittags.Mit ihr können die Schulen
den Schülerinnen und Schülern eine zusätz-
liche Fördermöglichkeit anbieten, die letzt-
lich auch zu einer Entlastung der Familien
beiträgt.

Durch die Hausaufgabenbetreuung wird
ein Rahmen geschaffen, in dem die Schüler
und Schülerinnen regelmäßiger, aber auch
konzentrierter ihre Hausaufgaben machen
können. Es gibt dabei auch häufiger Gele-
genheit,Sachverhalte zu erklären und Fragen
zu beantworten.

Die Hausaufgabenbetreuung hilft aber
auch der Schule selbst.Sie ist eine gute Mög-
lichkeit zu erfahren, wie das, was die Schule
lehrt, bei den Schülerinnen und Schülern an-
kommt. Die Schulen erhalten dadurch ein

wichtiges Feedback,das auch Konsequenzen
für den Unterricht haben kann. Damit letzt-
genannte Funktion aber greifen kann, ist ein
regelmäßiger Austausch zwischen Betreu-
ungskräften und Klassenlehrkräften erfor-
derlich. Dabei können ganz gezielt auch ein-
zelne Kinder in den Blick genommen werden.

Dass die Hausaufgabenbetreuung sehr
ernst genommen wird, zeigt sich darin, dass
die Schulen bestrebt sind, den Kindern för-
derliche Bedingungen für diese Arbeit be-
reitzustellen - ausreichend Raum und Be-
treuungskräfte. Zudem versucht man durch
regelmäßige Kontrollen sicherzustellen,dass
alle Kinder die Hausaufgaben erfolgreich ab-
schließen.

KONKURRENZ VON ANGEBOTEN

Immer wieder wird auf das Problem hin-
gewiesen,dass die Hausaufgaben durch an-
dere Angebote gestört werden - insbeson-
dere wenn einzelne Kinder früher fertig sind
oder wenn es Parallelangebote gibt.Um das
Hausaufgaben-Angebot zu schützen, aber
auch die anderen Angebote zu ihrem Recht
kommen zu lassen, haben sich die Schulen
spezielle organisatorische Konzepte ausge-
dacht. So gehen in einer Schule die Schüler
und Schülerinnen, die ihre Hausaufgaben
beendet haben, in ein Selbstlernzentrum. In
einer anderen Schule wechseln Hausaufga-
ben- und AG-Blöcke gruppenweise, wobei
beide Angebote von allen in Angriff ge-
nommen werden müssen.

Geteilter Meinung ist man bezüglich der
Frage, welches Personal in der Hausaufga-
benbetreuung zum Einsatz kommen sollte.
Einige Schulen legen Wert darauf,Lehrkräfte
aus dem eigenen Kollegium einzusetzen.

GANZTAGSSCHULE MIT
GUTEN NOTEN

Gute Noten erhielten die Ganztagsschulen in
Rheinland-Pfalz.Mehr als drei Viertel aller Eltern,
die ihre Kinder im vergangenen Jahr auf eine
Ganztagsschule geschickt haben,halten ihre Ent-
scheidung für „eindeutig richtig“. Das geht aus
einer POLIS-Studie hervor, zu der Eltern an zwölf
repräsentativ ausgewählten der 81 neuen Ganz-
tagsschulen in Rheinland-Pfalz befragt worden
waren. Lediglich acht Prozent der Befragten
meinten,dass die Ganztagsschule für ihre Kinder
zu anstrengend sei.
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Es ist ihnen wichtig, dass Fachkräfte vor-
handen sind, die auch wissen, wie man in
anderen Fächern weiterhilft. Anderen Schu-
len ist besonders wichtig, dass das Betreu-
ungspersonal möglichst nahe an den Schü-
lerinnen und Schülern ist. Sie finden des-
halb beispielsweise Zivildienstleistende be-
sonders geeignet für diese Aufgabe.

Das Mittagessen erfüllt im Ganztagsbe-
reich eine eigenständige Funktion. Es dient
nicht nur der Verpflegung der Kinder, son-
dern es eröffnen sich dadurch Bereiche, bei
denen auch erzieherische Wirkungen an-
setzen können. Dabei geht es nicht nur um
das Lernen von Tischsitten, sondern es be-
stehen auch vielfältige Möglichkeiten, die
Eigenverantwortlichkeit der Kinder zu för-
dern. Generell wird es als wichtig angese-
hen,dass das Mittagessen für die Kinder mit
einer angenehmen Atmosphäre verbunden
wird. Dazu trägt in besonderer Weise auch
bei, dass den Kindern ein kindgemäßes Es-
sen geboten wird.

FINANZIELLE KONTINUITÄT WICHTIG

Das größte Problem bei der Finanzie-
rung des Ganztags besteht nach Auffas-
sung Vieler darin, Kontinuität zu erreichen
und Planungsicherheit zu gewährleisten.
Da die offiziellen Mittel viel zu knapp sind,
sind die Schulleitungen ständig auf der
Suche nach neuen Geldquellen. Auffal-
lend sind der Ideenreichtum und die Krea-
tivität, die hier - gewissermaßen unter
Notsituationen - aktiviert werden. „Klin-
kenputzen“, verschiedene Formen des
Sponsoring und das Nutzen von Bezie-
hungen sind an der Tagesordnung.

Auch wenn in Einzelfällen Eltern von
den Kosten befreit werden, besteht über-
wiegend die Auffassung, dass von den El-
tern adäquate Geldbeiträge eingefordert
werden sollten. Dies schafft nicht nur eine
größere Verbindlichkeit, sondern stärkt
auch die Aufmerksamkeit der Eltern für
das Angebot.

Große Probleme bereitet den Verant-
wortlichen vor Ort die verwaltungsmäßige
Abwicklung des Ganztags. Es herrscht da-
bei nicht nur Unsicherheiten in juristi-
schen Fragen der Arbeitsverhältnisse und
Finanz-Aktivitäten. Es zeigt sich auch, dass
die Verwaltung einen eigenen Arbeitsfak-
tor darstellt, für den in der Schule keine
Kapazität vorgesehen ist. Wer hier nicht
auf ehrenamtliches Engagement oder eine
freundliche Gemeindeverwaltung zurück-

greifen kann, ist mehr oder weniger „auf-
geschmissen“.

In einigen Fällen ist zu hören, dass es
nicht immer leicht fällt, den Schülerinnen
und Schülern - insbesondere den älteren -
den Ganztag schmackhaft zu machen und
sie zu einer kontinuierlichen Teilnahme zu
bewegen. Auf keinen Fall - so wird gesagt –
dürfen die Schüler und Schülerinnen dazu
gezwungen werden. Sie müssen von selbst
kommen, sie müssen sich willkommen
fühlen. Kontinuität - auch dies ist eine Er-
fahrung – muss durch attraktive Inhalte
herbeigeführt oder durch klare Absprachen
gesichert werden. In einigen Schulen wird
die Teilnahme auch durch Eintrag in Listen
oder in von den Kindern mitgebrachten Hef-
ten vermerkt.

In den meisten Schulen wird großer Wert
auf die Beteiligung und Anteilnahme der El-
tern gelegt. Fast durchweg wird aber auch
berichtet, dass es viel Mühe bereitet, die El-
tern für die Arbeit im Ganztag zu interes-
sieren. Immer wieder müssen Lehrkräfte
und Betreuer auf die Eltern zugehen - auch
indem sie Elternabende oder Elternbeiräte
für den Ganztag einberufen. Eltern - so die
Erfahrung - lassen sich vor allem dann für
die Mitarbeit gewinnen, wenn sie zu be-
stimmten Aktionen angesprochen werden.

WIRKUNG DURCHWEG POSITIV

Durch die Ganztags-Angebote werden
die Schülerinnen und Schüler positiv an die
Schule gebunden, weil sie vor allem mehr
Zuneigung und Aufmerksamkeit erfahren.
Dadurch gibt es weniger Vandalismus und
Gewaltdelikte. Die Schüler und Schülerin-
nen erleben im Ganztag ein stärkeres Ge-
fühl der Gruppenzugehörigkeit. Es entste-
hen neue Freundschaften, die sich günstig
auf die Befindlichkeit auswirken und die
Kinder stabilisieren.

Auch die erzieherischen Möglichkeiten
sind deutlich verbessert, weil etwa der Um-
gang mit Konflikten anders als am Vormit-
tag bearbeitet werden kann. Auf dieser Ba-
sis verbessert sich für viele Schülerinnen
und Schüler auch die Lernsituation. Sie er-
halten mehr Förderung, als dies zu Hause
möglich wäre. Vor allem Problemkindern
kann besser geholfen werden, weil Lehr-
kräfte und Betreuungskräfte genauer hin-
gucken als dies sonst der Fall ist. Auch Mi-
grantenkinder finden im Ganztag förderli-
che Bedingungen. Sie erleben hier eine
sprachreichere Umgebung als in ihrer häus-

lichen Struktur, in der sie häufig nur ihre
Muttersprache sprechen.

Interessant ist, dass auch die Lehrkräfte
vom Ganztag profitieren. So ist in einer Rei-
he von Schulen eine deutliche Verstärkung
des Austauschs zwischen den Lehrkräften
festzustellen, der sich vor allem darauf be-
zieht, wie man Schülerinnen und Schüler
besser fördern kann. Die Lehrkräfte spüren,
dass durch den Ganztag ein vielfältigerer
Blick auf die Kinder entsteht, weil sie die
Kinder in sehr verschiedenen Situationen
erleben. Sie bekommen dadurch mehr von
den Schülerinnen und Schülern mit und
können ihnen so auch im normalen Unter-
richt besser helfen. ●

PREISE FÜR SPAR-IDEEN IN
HERZOGENRATH

Die angespannte Finanzlage hat die Stadt Her-

zogenrath zu einem bundesweit einzigartigen

Wettbewerb inspiriert. Unter dem Titel „Intelligent

sparen - Spitze bleiben“ hat die Verwaltung rund

um die Burg Rode (Foto) einen Spar- und Ideen-

Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich die Bür-

gerinnen und Bürger ebenso beteiligen können wie

Vereine und Institutionen. Bis zum 30. April 2003

sind alle aufgerufen, innovative Ideen, Vorschläge

und Anregungen für Sparmaßnahmen im kommu-

nalen Umfeld einzureichen.Eine Jury aus Finanzex-

perten - Finanzdezernent Claus Hamacher vom

Städte- und Gemeindebund NRW,Joachim Hilbertz

vom Vorstand der KGSt sowie Eberhard Kanski vom

Bund der Steuerzahler NRW - wird die Einsendun-

gen sichten und die besten Ideen auswählen. Den

Gewinnern winken Geldpreise von 1.000, 500 und

250 Euro. Die Preise werden Anfang Juli 2003 in ei-

ner Sondersitzung des Rates übergeben.

Weitere Informationen unter Tel. 02406-83-154

oder auf Anfrage per e-Mail an

detlef.zaehringer@herzogenrath.de
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ment von Eltern, Fördervereinen und Schu-
len auf den gesellschaftlichen Wandel zu
reagieren. Eltern sollen die Möglichkeit ha-
ben, einer geregelten Berufstätigkeit nach-
zugehen, und dabei sicher sein, dass ihre
Kinder in der Schule gut aufgehoben sind.

Seit Inkrafttreten der Zuwendungsricht-
linien über die Betreuung von Schülerinnen
und Schülern vor und nach dem Unterricht
wurde sukzessive an allen Grundschulen
und an der Sonderschule für Lernbehinder-
te eine geregelte Vormittagsbetreuung ein-
gerichtet. Kinder können in der Regel von
7.30 Uhr bis 13.30 Uhr in der Schule betreut
werden. Darüber hinaus wurde das Landes-
programm „13 plus“ zum Anlass genom-
men, an drei Grundschulen, einer Haupt-
schule und am städtischen Gymnasium
mindestens an vier Tagen in der Woche eine
Nachmittagsbetreuung anzubieten. Ferner

werden - unterstützt durch Landesmittel - an
drei Grundschulen Silentien durchgeführt.

FAKTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE

Alle Angebote bestehen an der katholi-
schen Grundschule Eduard Mörike, so dass
auf diesem Wege faktisch das Modell der
offenen Ganztagsschule praktiziert wird.
Organisiert wird die Vormittags-Betreu-
ung der neun Gruppen in sechs Grund-
schulen vom Kids Klub, einer Initiative des
Kinderschutzbundes Eschweiler. Dieser bil-
det arbeitslose Frauen für die Betreuung
und Erziehung von Kindern aus, beschäf-
tigt darüber hinaus aber auch qualifizierte
Betreuungskräfte.

Bereits Ende 1999 hat der Kinderschutz-
bund die Schaffung von Dauerarbeitsplät-
zen gewagt und zwei Mitarbeiterinnen un-
befristet als Betreuerinnen im Projekt „Ge-
regelte Vormittags-Betreuung an Grund-
schulen - Kids Klub“ eingestellt. Auf diese
Weise werden Arbeitsplätze geschaffen
und eine qualifizierte Betreuung der Grund-
schüler auch während der Schulferien si-
chergestellt. Im Jahresdurchschnitt sind
rund zwölf Mitarbeiterinnen sozialversi-
cherungspflichtig mit je 32,5 Wochenstun-
den und fünf Mitarbeiterinnen auf 320-Eu-
ro-Basis beschäftigt. Darüber hinaus sind
zwei Mitarbeiterinnen ehrenamtlich tätig.

Die Stadt Eschweiler hat die Arbeit des
Kids Klubs bisher finanziell fördern können.
Neben dem Landeszuschuss wurden im Jahr
2002 seitens der Stadt 96.168 Euro bereitge-
stellt.Davon erhielt allein der Kids Club 93.100
Euro. Im Vorjahr waren 43.971 Euro in die Vor-
mittagsbetreuung an Grundschulen inve-
stiert worden. Darüber hinaus wurde die Ar-
beit des Kids Klubs durch eine Kreisinitiative
unterstützt.

Mit zusätzlichen EU-Mitteln werden fer-
ner eigene wie auch fremde Betreuungskräf-
te im Kreis Aachen fortgebildet. An den übri-
gen fünf Grundschulen und an der städti-
schen Sonderschule wird die geregelte Vor-
mittagsbetreuung nach dem Projekt „Schule
von acht bis eins“ vom jeweiligen Förderver-
ein der Grundschule und an einer Grund-
schule von der Arbeiterwohlfahrt durchge-
führt.

ELTERNBEITRÄGE UNTERSCHIEDLICH

Die Vormittagsbetreuung an Eschweiler
Grundschulen ist für die Eltern kosten-
pflichtig. Die hochwertige Betreuung mit

Abgesehen von der Gesamtschule findet
an allen städtischen Schulformen in Esch-
weiler - zumindest in der Primarstufe und

der Sekundarstufe I -
nur vormittags Un-
terricht statt. Nach-
mittags standen die
Schulgebäude den
Schülern ursprüng-

lich nicht zum Aufenthalt zur Verfügung.
Weiterführende Schulen wurden nach
Unterrichtschluss in erster Linie von der
Volkshochschule, der Musikschule oder
anderen Weiterbildungs-Einrichtungen
genutzt.

Dies hat sich in Eschweiler in vielen Schu-
len geändert. Die Stadt hat versucht, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten und unter Aus-
schöpfung sämtlicher Förderprogramme
des Landes, aber auch mit großem Engage-

Aus vielen Bausteinen
wird ein Ganztag

Durch Kombination von Betreuungs-

Modellen hat die Stadt Eschweiler an

der katholischen Grundschule Eduard

Mörike bereits vor zwei Jahren ein

Ganztags-Angebot geschaffen

An der katholischen Grundschule Eduard Mörike
in Eschweiler wird das Modell der Offenen Ganz-
tagsschule bereits praktiziert

Petra Seeger ist Leiterin
des Amtes für Schule,
Kultur und Sport in der
Stadt Eschweiler
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Fachpersonal durch den Kids Club ist mit ei-
nem monatlichen Beitrag von 56 Euro pro
Kind respektive 28 Euro für Geschwister-
kinder und 17 Euro pro Kind für Geringver-
diener verbunden. An den übrigen Grund-
schulen bewegen sich die monatlichen Be-
treuungskosten - nicht einheitlich festge-
legt - zwischen 25 und 51 Euro bei Ermäßi-
gung für Geschwisterkinder. An der Son-
derschule ist die Vormittagsbetreuung für
die Kinder kostenfrei.

Die monatlichen Elternbeiträge für die
Nachmittagsbetreuung belaufen sich an
der katholischen Grundschule Eduard
Mörike auf zehn Euro. Am städtischen
Gymnasium liegen sie zwischen neun und
33 Euro, gestaffelt nach der Anzahl der Ta-
ge, an denen das Kind teilnimmt. An den
übrigen Grundschulen sowie an der Haupt-
schule ist die Nachmittagsbetreuung ko-
stenlos. Die Teilnahme an Silentien ist
grundsätzlich kostenfrei.

Seit dem 01.08.2001 bestehen an der ka-
tholischen Grundschule Eduard Mörike für
alle Eltern und Kinder ganztägige Betreu-
ungsangebote, die eng an den Bedürfnis-
sen und Wünschen der Betroffenen ausge-
richtet sind. Die Angebote sind verlässlich,
was für beruflich gebundene oder allein er-
ziehende Eltern besonders wichtig ist, und
sie bieten den Schülern und Schülerinnen
Hausaufgabenbetreuung, individuelle För-
derung, freie Bewegungs- sowie Spielange-
bote und eine Mittagspause mit Mittages-
sen oder -imbiss.

Die Ganztagsbetreuung besteht aus drei
unterschiedlichen Angeboten, die eng mit-
einander verknüpft sind:

• Die geregelte Vormittagsbetreuung (Lan-
desprogramm „Schule von acht bis eins“)

• Das Silentium
• Die Nachmittags-Betreuung (Landespro-

gramm „13 plus“)

Eltern können einzelne Angebote wie
auch das komplette Betreuungsangebot
wählen.Das bewusst flexibel gestaltete An-
gebot bietet so Freiräume für eine individu-
elle Wahl. Die Teilnahme daran ist freiwillig,
Eltern zahlen je nach Umfang des Angebots
unterschiedliche Kostenbeiträge.

Als erstes Betreuungsangebot wurde am
1.10.1995 die geregelte Vormittagsbetreuung
von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr eingeführt. Sie ga-
rantiert eine verlässliche Betreuung für den
gesamten Vormittag und für die Schulferien.
Träger der Maßnahme ist der Kids Klub. Zur

Zeit nehmen 22 Kinder der Eduard-Mörike-
Schule an der Vormittagsbetreuung teil. Sie
werden in einem eigens dafür hergerichte-
ten Raum von zwei Erzieherinnen betreut.

Angesichts der positiven Erfahrungen
mit der Vormittagsbetreuung wurde ver-
mehrt von Elternseite der Wunsch nach ei-
ner adäquaten Betreuung am Nachmittag
an die Schulleitung herangetragen. Auf der
Grundlage des Runderlasses des NRW-
Schulministeriums vom 19.02.2001 wurde
unter den Eltern eine Umfrage über den Be-
darf von Betreuungsangeboten nach 13 Uhr
durchgeführt. Das Interesse war so groß,
dass die Stadt als Schulträger Landesmittel
für zwei Gruppen nach dem Programm „13
plus“ und für zwei Gruppen „Silentium“ be-
antragen konnte.

BEDINGUNGEN FÜR 
NACHMITTAGS-BETREUUNG

Da Nachmittagsbetreuung nicht Ver-
wahrung von Kindern bedeuten kann, son-
dern als pädagogisch sinnvolle Ergänzung

der schulischen Arbeit zu verstehen ist,
stellten Schulleitung und Schulmitwirkung
Bedingungen für die Nachmittags-Betreu-
ung auf. So mussten zuerst geeignete Grup-
penräume und pädagogisch geschultes Per-
sonal Erzieherinnen, Lehrerinnen, oder An-
gehörige vergleichbarer Berufsgruppen ge-
funden werden.

Mit Beginn des Schuljahres 2001/02
wurde der Schulkindergarten der Eduard-
Mörike-Schule aufgelöst. Der freiwerden-
de Raum wurde als Gruppenraum für die
Nachmittags-Betreuung bereitgestellt.
Darüber hinaus wurde ein „Ruhe- und
Hausaufgabenraum“ eingerichtet, der
den Teilnehmern am Silentium zusätzlich
zu einem angrenzenden Klassenraum zur
Verfügung steht. Eine vollständig einge-
richtete Küche hat der Förderverein für die
Nachmittags-Betreuung zur Verfügung
gestellt.

Der Schulleitung gelang es, für die Nach-
mittags-Betreuung zwei Betreuerinnen mit
pädagogischer Ausbildung als Honorarkräf-
te zu gewinnen sowie eine Lehrerin und ei-

100 JAHRE STADTWERKE IN DINSLAKEN

Am 20. Februar 1903 nahm das Gaswerk der Stadtwerke Dins-

laken (großes Foto) seinen Betrieb auf und 50 Gaslaternen erhellten

zum ersten Mal die nächtliche Innenstadt. Auf den Tag genau 100 Jahre

später schenkten die Stadtwerke der Kommune einen Nachbau der 

historischen Straßenlaternen - Auftakt zu einer Serie von Veranstaltungen

rund um das Jubiläum.Heute ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH ein mo-

dernes Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen mit 293 Mitarbeitern.Es versorgt in Dinslaken Privatkunden,Gewer-

be und Industrie mit Strom,Erdgas und Trinkwasser.Auch Grubengas und Abwärme werden als Heizenergie genutzt und per

Fernwärmenetz an die Kunden verteilt. Nahezu alle Gebäude der Stadt beziehen ihren Strom von den Stadtwerken. Gut ein

Drittel wird mit Erdgas versorgt.Daneben bieten die Stadtwerke Dinslaken Dienstleistungen im Bereich Contracting und Te-

lekommunikation an.
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len. Die Nachmittags-Betreuung findet nur
an Schultagen, jedoch nicht in den Schulfe-
rien statt.

Derzeit befinden sich 34 Kinder in der
Nachmittags-Betreuung und 27 Kinder in
den Silentien. Fasst man das komplette
Ganztagsangebot an der Eduard-Mörike-
Schule zusammen, so nehmen im Schuljahr
2002/03 insgesamt 73 Schülerinnen und
Schüler die Betreuungsangebote wahr -
rund 32 Prozent der gesamten Schüler-
schaft.

SPRACHFÖRDERUNG FÜR ERSTKLÄSSLER 

Unbeschadet dieser Betreuungsange-
bote hat in der Eduard-Mörike-Schule und
im benachbarten Kindergarten in enger
Kooperation vor Beginn des laufenden
Schuljahres auch ein vom Land geförder-
ter Sprachförderkurs für Erstklässler mit
Sprachdefiziten stattgefunden. Die Teil-
nahme war freiwillig.Weil kostenlos, wur-
de der Kurs, der zweimal wöchentlich
stattfand, regelmäßig von allen mit
großem Erfolg besucht. Sprachdefizite
und die Angst vor dem Besuch der Schule
konnten frühzeitig abgebaut werden, so
dass den Kindern der Schulanfang we-
sentlich erleichtert wurde.

Am Beispiel der katholischen Grund-
schule Eduard Mörike wird deutlich, wie
durch enge Kooperation von Eltern, För-
derverein, Schule und Schulträger ein
funktionierender Ganztagsbetrieb sicher-

gestellt werden kann. Allerdings müs-
sen jährlich neue Anträge auf Landes-
zuschüsse zu den einzelnen Projekten
gestellt, Bedürfnisse abgefragt und
Verhandlungen mit potenziellen Be-
treuerinnen geführt werden. Auch die
räumlichen Verhältnisse sind verbes-
serungswürdig. Für die in einem mehr
als 30 Jahre alten Fertigbau unterge-
brachten Betreuungsräume müsste Er-
satz geschaffen und ein Speiseraum
hergerichtet werden, sodass Investiti-
onsbedarf besteht.

Alle Beteiligten wünschen sich des-
halb, in den Genuss der Förderung des
Bundes und Landes zu kommen, wenn
für diese bereits sehr engagierte Schu-
le die Umwandlung in eine Ganztags-
schule beantragt wird. Im Hinblick auf
die sozio-kulturellen Bedingungen der
Schule - 40 Prozent Ausländeranteil,
viele allein erziehende Mütter, hoher
Anteil von Sozialhilfe-Empfängern,

Stadtteil mit besonderem Erneuerungs-
bedarf - sehen Schule und Schulträger die
Ganztagsschulform vom Grundsatz her
als geeignetes Modell an, die Lernchancen
der Kinder zu verbessern. Es ist daher be-
absichtigt, sobald wie möglich einen An-
trag auf Förderung zur Umstellung auf
Ganztagsbetrieb zu stellen.

In Eschweiler ist für die Eduard-Mörike-
Schule sicherlich eine Zusammenführung
der aus Landesprogrammen geförderten
Ganztagsangebote möglich. Eine Kom-
pensation der geförderten Horte ist aller-
dings hier nicht denkbar. Die in Eschweiler
bestehenden Hortplätze befinden sich in
anderen Stadtteilen, sodass bei der Auflö-
sung einer Hortgruppe eine völlig andere
Personengruppe betroffen wäre, als mit
der Einrichtung der Ganztagsschule ange-
sprochen wäre.

Man würde somit eine Nachmittags-
Betreuung in einem Stadtteil zu Lasten
der bisherigen Betreuung von Schülern in
einem anderen Stadtteil ermöglichen,
was sicherlich nicht zu verantworten ist.
Eine Kompensation von Hort und Schul-
betrieb sollte nur dort zum Tragen kom-
men, wo auch die organisatorischen und
geographischen Voraussetzungen gege-
ben sind und die Umwandlung in eine of-
fene Ganztagsschule am Standort
Eduard-Mörike-Schule gefördert werden
kann. ●

Info: www.kids-klub-eschweiler.de

ne Lehramtsstudentin für das Silentium.
Zwischen Schulmitwirkung, Schulleitung,
Betreuerinnen und Schulträger wurde fol-
gende Vereinbarung getroffen:

• Das Silentium umfasst Hausaufgabenhil-
fe, individuelle Aufarbeitung und Vertie-
fung von Lerninhalten in Sprache und Ma-
thematik. Es findet nur an Schultagen
mittwochs von 14.15 - 15.45 Uhr statt. Es ist
für alle angemeldeten Teilnehmer kos-
tenfrei, hat aber verpflichtenden Charak-
ter.

• Die Nachmittags-Betreuung findet vier-
mal wöchentlich von montags bis don-
nerstags im Anschluss an den Unterricht
statt. Sie schließt Hilfestellung bei der Er-
ledigung der Hausaufgaben, offene Frei-
zeitangebote (Sport, Spiel, Basteln, Wan-
derungen) und eine Mittagspause mit
Mittagessen (einmal wöchentlich) oder
Mittagsimbiss (Sandwich, dreimal
wöchentlich) ein.

Die Teilnahme der angemeldeten
Schüler und Schülerinnen an der Nachmit-
tags-Betreuung ist nicht verpflichtend. Es
wird aber von allen erwartet, dass Grup-
penregeln eingehalten werden. Zudem ist
ein Unkostenbeitrag von zehn Euro monat-
lich für Sachkosten und Mittagessen zu zah-

Eschweiler ist eine kreisangehörige Stadt mit

rund 55.000 Einwohnern im Kreis Aachen und

Schulträger von 17 Schulen. In Eschweiler exi-

stieren elf Grundschulen (neun katholische, ei-

ne evangelische, eine Gemeinschaftsgrund-

schule),zwei Hauptschulen,eine Realschule,ei-

ne Gesamtschule, ein Gymnasium und eine

Sonderschule für Lernbehinderte in städtischer

Trägerschaft. Darüber hinaus gibt es ein Gym-

nasium in bischöflicher Trägerschaft sowie ein

Berufskolleg und zwei Sonderschulen in Trä-

gerschaft des Kreises Aachen. Die Fernuniver-

sität Hagen hat ebenfalls einen Filiale in Es-

chweiler. Die Stadt verfügt über eine viel-

schichtige Schullandschaft und ein großes Bil-

dungsangebot im Bereich der Weiterbildung,

etwa in Gestalt einer Volkshochschule und ei-

ner Musikschule.
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Strom.  Naturgas.  Wasser.  Entsorgung.  Services.   

2003
Drittgrößter Wasser-
versorger weltweit

1898  
Gründung von
RWE 

1922  
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genmittel - und des früheren NRW-Schul-
ministeriums finanziert.

WACHSENDER BEDARF

Diese bunte Angebotslandschaft ist
auf Grund des Betreuungs- und Erzie-
hungsbedarfs von Grundschulkindern le-
bendig gewachsen, ohne dass dahinter
ein ganzheitliches Planungskonzept liegt.
Allerdings ist man sich in der Fachszene
einig, dass die pädagogische Qualität die-
ser Angebote nicht immer ausreichend
ist. In vielen Städten NRW’s ist die Be-
darfsdeckung mit diesen Betreuungsfor-
men mittlerweile bei 30 bis 40 Prozent an-
gekommen. Dies darf nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es einen weiter stei-
genden Bedarf aufgrund der sich verän-
dernden Lebensbedingungen für Kinder
und deren Eltern geben wird.

Mit der offenen Ganztagsschule sollen
diese Mosaiksteinchen zu einem Gesamt-
bild zusammen gefügt werden (MSJK
2003). Dabei darf nicht übersehen werden,
dass nicht alle bestehenden Angebote in

dieses neue Konzept zu integrieren sind.Die
Jugendhilfe gestaltet viele Gruppen, Maß-
nahmen und Projekte, die ganz unabhän-
gig von Schule wichtig und richtig sind.

Angebote im Bereich des GTK

In der breiten Öffentlichkeit ist vor allem
das Hortangebot bekannt, sei es in eigenen
Hortgruppen (z.B. Schulkinderhaus) oder in
altersgemischten Gruppen innerhalb von
Kindertageseinrichtungen. Relativ neu ist
das Angebot SiT (Schülertreff in Tagesein-
richtungen), das als einzelgeförderte Grup-
penmaßnahme auch in offenen Jugendfrei-
zeit-Einrichtungen oder in Schulen stattfin-
den kann.

Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit

In rund 90 Prozent der 1.200 offenen Ju-
gend-Einrichtungen in NRW werden Ange-
bote für Schulkinder gemacht. Rund 50 Pro-
zent der Besucher waren 1990 im Alter von
sechs bis 13 Jahren. Die Zahl wird sich

Vor PISA sprach man vom Betreuungsbe-
darf der Schulkinder und den damit ver-
bundenen Chancen der Vereinbarkeit von

Familie und Beruf.
Nach der Veröffentli-
chung der PISA-Stu-
die ist die Frage der
Qualität von Bil-
dungsprozessen im
Grundschulalter in
den Mittelpunkt der
Debatten gerückt.

Schule und Jugendhilfe sind dabei glei-
chermaßen als Bildungsagenturen ge-
fragt.

Mittlerweile gibt es mehr als zehn Jahre
Erfahrung in der Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule. Wir wissen, wie schwierig
und mühsam die organisatorische und in-
haltliche Annäherung der beiden Systeme
ist (Deinet 1998). Wohl gibt es viele erfolg-
reiche Einzelprojekte, Schülercafés, die von
Sozialpädagogen und Lehrern gemeinsam
gestaltet werden, Schulkinderhäuser, die
das Grundschulleben bereichern, Förder-
programme, die passgenau die Problemla-
ge der Kinder erreichen. Der eigentliche
Durchbruch einer grundlegenden, gleich-
berechtigten Kooperation von Jugendhilfe
und Schule ist aber noch nicht gelungen
(Gilles 2002).

Die offene Ganztagsschule kann diesen
Durchbruch möglich machen. Ziel ist es,
dort ein umfassendes bedarfsorientiertes
Gesamtkonzept von Erziehung, Unterricht,
Betreuung und Freizeit zu entwickeln. Aus-
gangspunkt dazu sind die vielen, auch für
Fachleute kaum mehr zu überblickenden
Betreuungsangebote für Schulkinder. Sie
werden aus Mitteln der Jugendhilfe - Lan-
desjugendplan, kommunale Mittel und Ei-

Schule und Jugendhilfe als
Bildungsagenturen

Viele Angebote der Jugendhilfe 

haben ihre Daseinsberechtigung 

jenseits von Schule, andere lassen

sich Gewinn bringend in das Konzept

einer offenen Ganztags-Grundschule

integrieren

Offene Ganztagsschule erfordert echte Kooperation von Jugendhilfe und Schule,
kann diese aber auch voranbringen

Christoph Gilles ist
Leiter des Sachgebietes
Jugendhilfeplanung,
Fortbildung und 
Modellförderung im
Landesjugendamt
Rheinland in Köln
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gemäß der Erfahrungen im Laufe der ver-
gangenen Jahre noch deutlich gesteigert
haben. Verlässliche Zahlen wird die Aus-
wertung des neu eingeführten Berichtswe-
sens bringen, das im Rahmen des Wirksam-
keitsdialoges der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit im vorigen Jahr eingeführt wor-
den ist. In vielen Einrichtungen werden spe-
zielle Betreuungsgruppen für Schulkinder -
finanziert aus Eigenmitteln oder kommu-
nalen Mitteln - gestaltet.

Der Landesjugendplan ermöglicht auf An-
trag eine Förderung in der Pos. IV 1 „Angebote
am Nachmittag für Kinder im schulpflichti-
gen Alter, vor allem der Zehn- bis 14-Jährigen,
in der Zusammenarbeit zwischen Jugendhil-

fe und Schule“. 2002 wurden aus dieser Posi-
tion 46 Gruppen mit rund 1.000 Plätzen ge-
fördert.Die Jugendverbände in NRW haben in
den zurückliegenden Jahren ihr Angebot im
Rahmen einer verbindlich gestalteten Schul-
kind-Betreuung,die mit Landesmitteln geför-
dert wird, deutlich ausgeweitet.

Sonstige Angebote der Jugendhilfe

Das Spektrum ist riesig und an dieser Stel-
le nur exemplarisch zu nennen:

• Hausaufgabenhilfen von Kirchengemein-
den, Kinderschutzbünden und anderen Trä-
gern, die oft mit einem Spiel- und Bera-
tungsangebot verbunden sind

• Spiel- und Lerngruppen der kommunalen
Jugendhilfe

• Tagesgruppen aus dem Bereich der am-
bulanten Hilfen zur Erziehung (§ 32 KJHG),
die in Zusammenarbeit mit Schulen vor
allem in sozialen Brennpunkten durchge-
führt werden

Angebote aus dem Schulbereich

Von Seiten des früheren NRW-Schulmi-
nisteriums werden die Programme „Verläss-
liche Grundschule 8-13“ und „13plus (P)“ fi-
nanziert, die mittlerweile an fast allen
Grundschulen in NRW zu finden sind. In
kleinerem Umfang gibt es zusätzlich die
Förderungen von Silentien sowie aus dem
GÖS-Programm (Gestaltung und Öffnung
von Schule).

BILDUNGSPOTENZIALE ZUSAMMENFÜHREN

Die Einführung der offenen Ganztags-
schule bietet die Chance, über integrierte
Planungsprozesse aus dem eher zufälligen
Mosaik der Angebote zu einer neuen Bil-
dungskonzeption in der Primarstufe zu kom-
men. Ziel ist ein Bildungsansatz, der die un-
terschiedlichen Bildungspotenziale von Ju-
gendhilfe und Schule zusammenführt. Al-
lerdings greift ein solcher Ansatz zu kurz,
wenn dabei die anderen Angebote der Ju-
gendhilfe, die sich an Schulkinder richten,
ausgeblendet werden.

Jugendhilfeplanung kann die dazu not-
wendige inhaltliche Bündelung und konzep-
tionelle Weiterentwicklung auf den Weg brin-
gen. Sie kann dies aber nicht allein leisten,
sondern muss in enger Verbindung mit der
Schulentwicklungs- und Stadtentwicklungs-
planung aktiv werden. Ausgangspunkt aller
Planungen sind Lebenswelten und Bedürfnis-
se der Kinder und deren Eltern.

Die offene Ganztagsschule ist zentraler
Grundpfeiler einer solchen integrierten Pla-
nung, die mit anderen Maßnahmen sinnvoll
ergänzt werden muss.Folgende Aspekte soll-
ten dabei Beachtung finden:

• Die Auseinandersetzung über den Bestand
der Horte im Kontext der offenen Ganztags-
schule führt dazu,dass die bestehende Hort-
struktur vielfach als das „Nonplusultra“ der
Schulkindbetreuung argumentativ ins Feld

geführt wird. Viele Horte könnten jedoch
viel passgenauer in Abstimmung mit der
Schule ihre Angebote gestalten. Das hätte
jedoch Veränderungen zur Folge:in der Zahl
der Horte - in Ergänzung zur offenen Ganz-
tagsschule -,im zeitlichen Umfang,in der in-
haltlichen Gestaltung und auf der Kosten-
seite.

• Es gibt Angebote in Jugendzentren oder in
Kindertagesstätten, die unter sozial-
räumlichen und bedarfsorientierten Ge-
sichtspunkten unverzichtbar sind. Sie sind
trotzdem in Bezug auf die räumliche Zuord-
nung, die Öffnungszeiten und die Inhalte
kritisch zu überprüfen und in das Gesamt-
konzept zu integrieren.

• Schule ist wichtig,aber nicht alles im Leben.
Jugendverbände, Kirchengemeinden und
Sportvereine machen den Kindern attrakti-
ve und sinnvolle Angebote ganz außerhalb
und unabhängig des Bezugsrahmens von
Schule. Diese bleiben unverändert wichtig,
um den Kindern am späten Nachmittag,am
Wochenende oder in den Ferien Freiraum
zur persönlichen und sozialen Entwicklung
zu geben.

Die aktuelle Bildungsdebatte und die Ein-
führung der offenen Ganztagsschule bieten
viel: die Chance, einen umfassenden inte-
grierten Planungsprozess der Schulkinderbe-
treuung in Gang zu setzen, und die Chance,
dies unter einer gemeinsamen Bildungsziel-
setzung von Jugendhilfe und Schule zu reali-
sieren, welche die Elemente von Lernen, Er-
ziehung, Freizeit und Betreuung zusammen-
führt. Die bestehenden Angebote für Schul-
kinder sind dabei als Fundament zu sehen,
auf dem renoviert, aber auch völlig neu ge-
baut werden kann. ●

Kontakt: ch.gilles@lvr.de

GMBH FÜR JUGENDARBEIT
IN GÜTERSLOH

Gütersloh will die innerstädtische Jugendarbeit

neu strukturieren.Dazu beschloss der Jugendhil-

fe-Ausschuss die Gründung einer gemeinnützi-

gen „Jugendarbeit Gütersloh gGmbH“.In der Ge-

sellschaft sind neben der Stadt, welche die An-

teilsmehrheit hält,sämtliche wichtigen Träger in-

nerstädtischer Jugendarbeit wie die Arbeiter-

wohlfahrt, die evangelische Kirche, der Verein

„Die Weberei“, das Jugendparlament und „Die

Falken“ vertreten. Gleichzeitig will die Stadt Gü-

tersloh ihre Jugendarbeit räumlich an einer Stel-

le in der Innenstadt konzentrieren.
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Deinet,Ulrich (Hrsg.):Schule aus - Jugendhaus? -
Ganztagskonzepte und Kooperationsmodelle in
Jugendhilfe und Schule.Münster 1998,2.Auflage
Gilles, Christoph: - Kooperation Jugendhilfe und
Schule. Begeistert, enttäuscht und es geht doch
weiter! In: Unsere Jugend 10/2002,
S.418 - 424
Gilles,Christoph:Offene Ganztagsschule und Ju-
gendhilfe: Informationen, Ideen und Planungsan-
regungen zu einem bildungsorientierten Modell.
In:Jugendhilfe-Report Landschaftsverband Rhein-
land 1/2003 ,S.12 - 15
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
NRW (MSJK): "Informationen zur offenen Ganz-
tagsschule" ,Düsseldorf 2003.
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ANGEBOTE IM BEREICH DES GTK (NRW 2002)

Angebot Gruppen                Plätze

Altersgemischte Gruppen 1.352             13.350

Hort               1.439             28.000

iT Gruppen 543               8.210
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An Kindertagesstätten in NRW gibt es für  Schüler
vor allem Hortplätze und altersgemischte 
Gruppen
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griffe in die Substanz ihren Haushalt aus-
gleichen kann.

HAUSHALTSSICHERUNG EIN
MASSENPHÄNOMEN

Die Verschlechterung der Lage gegenü-
ber dem Vorjahr zeigt sich insbesondere
beim Anstieg der Zahl der Kommunen, die
ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)
aufstellen müssen.Waren es im Haushalts-
jahr 2002 noch 78 Kommunen, so sind in
diesem Jahr bereits 139 (40,5Prozent Pro-
zent) der Kommunen zu diesem Schritt ge-
zwungen. Dies ist eine Steigerung gegen-
über 2002 von 78 Prozent. Da einige Kom-
munen noch keine abschließende Aussage
über die Notwendigkeit eines HSK machen
konnten, wird die endgültige Zahl wohl
noch höher liegen.

Der Zustand der Haushaltssicherung ist
daher bereits als Normalität einzustufen,
obwohl es sich haushaltsrechtlich nur um
Ausnahmefälle handeln sollte. Nicht weni-
ger Besorgnis erregend ist die Tatsache,dass
voraussichtlich in 52 Fällen das vorgelegte
Haushaltssicherungskonzept nicht geneh-
migt werden wird, so dass die betroffenen
Kommunen sogar noch strengeren haus-
haltsrechtlichen Restriktionen unterliegen.

Während bereits die Zunahme bei der
Zahl der Kommunen mit HSK die Schwie-
rigkeiten bei der weiteren Entwicklung der
Kommunalfinanzen widerspiegelt, wird die
ganze Tragweite der Entwicklung deutlich,
wenn man zusätzlich berücksichtigt, wie
viele Städte und Gemeinden den Haus-
haltsausgleich nur durch Entnahmen aus

der Rücklage oder durch Vermögensver-
äußerungen erreichen konnten.

Von den 204 Kommunen, die noch oh-
ne Haushaltssicherungskonzept planen,
können 182 ihren Haushalt nur dadurch
ausgleichen, dass sie Vermögen ver-
äußern oder noch verbliebene Rücklagen
auflösen. Diese Kommunen dürften zu ei-
nem großen Teil die "HSK-Anwärter für
2004" sein.

Wie aussichtslos viele Kämmerer die Fi-
nanzlage ihrer Kommune einschätzen,
zeigen die Angaben zum voraussichtli-
chen Ende der Konsolidierungsphase. 109
Städte und Gemeinde nennen einen Zeit-
punkt nach 2009 oder wagen gar keine
Prognose über eine Rückkehr zur haus-
haltswirtschaftlichen Normalität.

Die mitgeteilte Gesamtsumme der Ver-
mögensveräußerungen und Rückführun-
gen für 2003 beträgt 559,8 Mio. Euro, was
gegenüber 2002 eine Steigerung um rund
125 Mio. Euro bedeutet. Auf Einwohner
umgerechnet, werden im Schnitt 134 Euro

An der Haushaltsumfrage 2003 des Städte-
und Gemeindebundes Nordrhein-Westfa-
len haben sich 343 kreisangehörige Städte

und Gemeinden aus
dem Mitgliedsbereich
des StGB NRW betei-
ligt (Auswertungs-
stand 07.03.2003).
Dies entspricht einem
Anteil von fast 96 Pro-
zent der Mitglieds-

kommunen und 92 Prozent der kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen. Dies zeichnet ein reprä-
sentatives Bild der Finanzsituation des
kreisangehörigen Raums und der allgemei-
nen haushaltswirtschaftlichen Entwicklun-
gen und Tendenzen im einwohnerstärksten
Bundesland.

Die Daten für die Haushaltsjahre 2002
und 2003 zeigen, dass sich die negative Ent-
wicklung der Kommunalfinanzen seit dem
Jahr 2000 unvermindert fortsetzt. Die wei-
terhin katastrophale Einnahmesituation,
stetig steigende Kosten für Pflichtaufgaben
und - trotz aller Bekenntnisse von Bund und
Land - zusätzliche finanzielle Belastungen
haben dazu geführt,dass 2003 nicht einmal
jede zehnte Kommune in NRW ohne Ein-

NRW-Kommunen
am Boden

Nach der jüngsten Haushaltsumfrage

des Städte- und Gemeindebundes

NRW kann nicht einmal jede zehnte

Kommune in Nordrhein-Westfalen

im Jahr 2003 ohne Eingriff in die 

Substanz ihren Haushalt ausgleichen

Claus Hamacher ist
Beigeordneter für Fi-
nanzen beim Städte-
und Gemeindebund
NRW, Andreas Wohland
ist dort Finanzreferent
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HAUSHALTSLAGE DER NRW-KOMMUNEN 2002 UND 2003 (STGB NRW-UMFRAGE)

Haushaltssicherung             Strukturell                                    Strukturell 
unausgeglichen    ausgeglichen

Regierungsbezirk 2002               2003  2002 2003 2002 2003

Arnsberg 27 43 35 28 10 1
Detmold                             3 10 41 46 19 7           
Düsseldorf 11 20 25 26 16 6
Köln 21 41 48 41 18 5
Münster 16 25 31 41 22 3

Gesamt 78 139 180 182 8 5 2 2

Der Druck zur
kommunalen
Haushalt-
sicherung ist in
den Regierungs-
bezirken
unterschiedlich
stark
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HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE LAGE 2002

Hauhalts-
sicherungs-
konzept

Ausgleich aus der
Rücklage oder
aus dem  
Vermögen

Strukturell 
ausgeglichen

180

78

85

HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE LAGE 2003

Hauhalts-
sicherungs-
konzept

Strukturell 
ausgeglichen

182 139
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Ausgleich aus der
Rücklage oder
aus dem  
Vermögen

Ein Vergleich der kommunalen Finanzdaten 2002
und 2003 zeigt, dass immer weniger NRW-
Kommunen ohne Eingriff in die Substanz ihren
Haushalt ausgleichen können
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pro Einwohner aus dem Vermögen aufge-
wandt, um den Haushaltsausgleich we-
nigstens formal herbeizuführen. Mit die-
ser Entwicklung korrespondiert auch der
beobachtete (weitere) Rückgang des Be-
standes der allgemeinen Rücklagen in den
Städten und Gemeinden von 810 Mio. Eu-
ro auf 487 Mio. Euro. Im Ergebnis sind ins-
gesamt nur 22 der an der Umfrage betei-
ligten Kommunen in der Lage, ohne Ein-
griffe in die Substanz einen ausgegliche-
nen Haushalt vorzulegen.

Ein Blick auf die Entwicklung der Fehl-
beträge bei den HSK-Kommunen zeigt,
welche finanziellen Lasten bis zu einer
Rückkehr in die haushaltswirtschaftliche
"Normalität" abzutragen sind. Das ge-
meindliche Gesamtdefizit ist weiter dra-
stisch angestiegen. Bei den befragten
StGB-NRW-Mitgliedskommunen, die sich
in der Haushaltssicherung befinden, sind
bis 2002 Alt-Fehlbeträge von 732 Mio. Eu-
ro aufgelaufen. Für das Jahr 2003 erwar-
ten die Kämmerer zusätzliche Schulden
von 547 Mio. Euro, und von 2004 bis 2007
wird das Defizit nach den aktuellen Pro-
gnosen nochmals um rund 1,24 Mrd. Euro
anwachsen.

EINNAHMEN RÜCKLÄUFIG

Angesichts des Rückgangs beim Ge-
meindeanteil an der Einkommens- und
Umsatzsteuer und den sinkenden Zuwei-

sungen des Landes aus dem kommunalen
Finanzausgleich haben die Kommunen
keine andere Wahl, als ihre eigenen Ein-
nahme-Möglichkeiten so weit wie mög-
lich auszuschöpfen. Dies dokumentiert
sich landesweit in der Anhebung der He-
besätze für Gewerbesteuer und Grund-
steuer. Bei der Gewerbesteuer sind die He-
besätze von durchschnittlich 392 Punkten
im Jahre 2002 auf durchschnittlich 407
Punkte angehoben worden. Bei der
Grundsteuer B ist der Anstieg noch deut-
licher: von 337 auf 376 Punkte.

Trotz dieser Hebesatz-Erhöhungen
wird bei der Gewerbesteuer nach den dra-
matischen Einbrüchen 2001 und 2002 ( je-
weils rund zwölf Prozent) auch für dieses
Jahr keine Erholung erwartet. Im Vergleich
zu dem niedrigen Gewerbesteueraufkom-
men aus dem Vorjahr wird nochmals mit
einer Verschlechterung um 52 Mio. Euro
(Minus 2,8 Prozent) gerechnet. Dem steht
ein geschätzter Zuwachs bei der Grund-
steuer B von gut elf Prozent gegenüber,
der indes die Verluste aus den anderen Be-
reichen nicht zu kompensieren vermag.

Die Einnahmen aus Benutzungs- und
Verwaltungsgebühren werden nach Pro-
gnose der Kämmerer in diesem Jahr vor-
aussichtlich um 2,7 Prozent steigen, wobei
dies entsprechend den Vorgaben des
Kommunalabgabengesetzes lediglich ge-
stiegene Kosten für Verwaltungsleistun-
gen widerspiegelt.

NIEDRIGES INVESTITIONSNIVEAU

Auf der Ausgabenseite wurden wieder-
um diejenigen Ausgaben abgefragt, die
als Indikatoren für die gesamtwirtschaft-
liche Situation einen besonders hohen
Aussagewert besitzen. Die Personalaus-
gaben sollen nach der Haushaltsplanung
der Städte und Gemeinden von 3,19 Mrd.
Euro in 2002 auf 3,26 Mrd. Euro in 2003
nur um zwei Prozent, also entsprechend
dem Tarifabschluss steigen. Dies deutet
zum einen darauf hin, dass die bereits in
den vergangenen Jahren sehr zurückhal-
tende Personalpolitik vor Ort fortgesetzt
werden soll.

Insgesamt muss mit dem Ergebnis der
Umfrage jedoch deshalb in diesem Punkt
vorsichtig operiert werden, da von einigen
Kommunen signifikante Minderungen der
Personalausgaben mitgeteilt wurden, die
eigentlich nur mit der Auslagerung von

CROSS BORDER LEASING
WEITERHIN OPTION

Vermieten und sofortiges Rück-Mieten von

Gebäuden und Anlagen - das so genannte

Cross Border Leasing - ist ein legales Finan-

zierungs-Instrument,welches im Einzelfall zu

einer Entlastung der kommunalen Finanzsi-

tuation führen kann.Zu dieser Auffassung ge-

langte der StGB NRW-Ausschuss für Finanzen

und Kommunalwirtschaft in seiner Sitzung

am 10./11. März 2003 in Nettetal. Die Ent-

scheidungsträger vor Ort müssten im Rah-

men der kommunalen Selbstverwaltung ab-

wägen, ob sie ein solches Geschäft ab-

schließen. Die kommunale Entscheidungs-

freiheit sollte nicht durch Vorgaben der Lan-

desregierung eingeengt werden, so die Mei-

nung der Ausschuss-Mitglieder. Wegen der

komplexen Struktur der Verträge und des an-

zuwendenden US-amerikanischen Rechts so-

wie der mit den Verträgen verbundenen Risi-

ken auf kommunaler Seite sei eine intensive

Prüfung vor Vertragsschluss nötig. Zudem

sollte der Rat externer Fachleute eingeholt

werden.
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HSK – REGIONALE VERTEILUNG IN NRW
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Die Anzahl der
Kommunen, die ein
Haushaltsicherungs-
konzept aufstellen
müssen, ist in allen fünf
NRW-Regierungsbezirken
deutlich gestiegen
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Roman Herzog appellierte vor einigen Jah-
ren an die Deutschen, es müsse „ein Ruck
durch unser Land gehen“. Die Mahnung des
früheren Bundespräsidenten ist so aktuell
wie nie zuvor. Speziell die Kommunen be-
finden sich in der schwersten Finanzkrise
seit Gründung der Bundesrepublik.

Für viele Bürgermeister ist das Maß voll.
Sie wollen am 9. April gegen die Bundesre-
gierung demonstrieren. Zusätzlich läuft
bundesweit die Kampagne „Rettet die Kom-
munen!“, organisiert vom Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund (DStGB) und seinen
Mitgliedsverbänden. Mit Plakaten, Aufkle-
bern und Veranstaltungen wollen die Kom-
munen der Öffentlichkeit die bedrohliche
Finanzlage ins Bewusstsein rufen. Sie set-
zen Aktion gegen Larmoyanz.

Für Kommunen in Nordrhein-Westfalen
ist das nicht ungewöhnlich. In der Vergan-
genheit gründeten sie Netzwerke und un-
terhielten Partnerschaften. Besonders nen-
nenswert sind die Pilot-Aktivitäten einzel-
ner Städte und Gemeinden im Rahmen des
Projekts „Neues Kommunales Finanzmana-
gement“ (NKF). Darin erarbeiten sie eine
neue Form der Haushalts- und Rechnungs-
führung auf der Grundlage der Doppik. Die-
se soll die für Kommunen übliche Kamerali-
stik ablösen.

Das Projekt startete 1999 und befindet
sich in der Endphase. Sieben Kommunen,
darunter die Städte Moers und Brühl, ha-
ben das neue System im Modellbetrieb
entwickelt. Mitte 2003 wird das NRW-In-
nenministerium einen Abschlussbericht
über die Erprobung des NKF vorlegen. Im
Anschluss daran will das Land ein ent-
sprechendes Gesetzgebungsverfahren
einleiten.

IDEENBÖRSE UND DISKUSSIONSFORUM

Vorgestellt werden die Ergebnisse am
26.Juni 2003 auf der Fachmesse „Zukunft
Kommune“ in Düsseldorf. Ministerialrat Ed-
gar Quasdorff vom Innenministerium wird er-
ste Einschätzungen geben, wo Nordrhein-
Westfalen mit dem NKF steht.Dieter Freytag,
Kämmerer der Stadt Brühl, wird diesen allge-
meinen Überblick vertiefen.

Die Verbände und das Ministerium setzen
auf die Fachmesse „Zukunft Kommune“. Hier

Personalkosten auf Eigenbetriebe oder
Organisationseinheiten in privater Rechts-
form erklärt werden können.

Wie im vergangenen Jahr hat der StGB
NRW die Investitionsausgaben differen-
ziert nach Bauinvestitionen und nach son-
stigen Investitionen abgefragt. Insgesamt
gingen die kommunalen Investitionen im
Erhebungszeitraum um rund 135 Mio. Eu-
ro zurück. Allein die Bauinvestitionen wer-
den im Jahr 2003 nochmals um zwei Pro-
zent zurückgehen, wobei bereits in den
vergangenen zehn Jahren ein kontinuier-
licher Rückgang (Minus 40 Prozent) zu be-
klagen war. Insofern können die Kommu-
nen keine Impulse für die Konjunktur geben.

Bei den Bauausgaben ist vielmehr eine
Stagnation auf einem bedenklich niedri-
gen Niveau festzustellen. Für die Städte
und Gemeinden bedeutet dies, dass der
seit Jahren beklagte Investitions- und Sa-
nierungsstau - vor allem an öffentlichen
Gebäuden - weiter zunehmen und die
Haushalte kommender Jahre belasten
wird. Die sonstigen Investitionsausgaben
sinken sogar um 13,5 Prozent von 661 Mio.
Euro auf 571 Mio. Euro. Fazit: Auch in 2003
werden aufgrund des scharfen Konsoli-
dierungskurses von den Kommunen nur
bescheidene Impulse für die Bauwirt-
schaft und die Investitionsgüterprodu-
zenten ausgehen.

KREISUMLAGE STEIGT DEUTLICH

Nach einem moderaten Anstieg der
Kreisumlagehebesätze im Jahr 2002 wer-
den die Hebesätze der allgemeinen Kreis-
umlage im Jahr 2003 im Landesdurch-
schnitt wieder stärker, nämlich um rund
drei Prozentpunkte von 32,65 auf 35,62
Prozent ansteigen. Pro Einwohner müssen
im Jahr 2003 für die Kreisumlage im
Durchschnitt 289 Euro aufgewendet wer-
den. Damit halten die Kreise trotz sinken-
der Finanzkraft der kreisangehörigen
Städte und Gemeinden ihre Einnahmen
gegenüber dem Vorjahr stabil.

Die kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden erwarten in dieser schwierigen
Haushaltssituation, dass sich die Kreise
noch stärker als bisher durch eigene Ein-
sparungen an den Konsolidierungs-
Bemühungen der kommunalen Familie
beteiligen und notfalls auch einmal eige-
ne Haushaltssicherungskonzepte aufstel-
len. Bislang ist die lediglich bei drei Krei-
sen der Fall. ●

Leistungsschau in
schwieriger Zeit

Im Mittelpunkt der Fachmesse „Zukunft

Kommune“ am 25. und 26 Juni 2003 in

Düsseldorf stehen Ideen und Lösungen

in den Bereichen „Kommunal-IT“,

„Moderne Gemeinde“,„Kommunale 

Daseinsvorsorge“ und „Stadtplanung“

ROLANDSÄULE WIEDER AM
HISTORISCHEN ORT

Nach mehr als 100 Jahren ist sie an ihren historischen

Standort zurückgekehrt:die Rolandsäule (Foto) auf

dem Marktplatz der Stadt Brakel. Die gotische Säule von

1385 ist fast sechs Meter hoch. Der drei Meter hohe run-

de Säulenschaft ruht auf einer achteckigen Basis,die wie-

derum auf einer quadratischen Sockelplatte steht. Nach

oben schließt der Säulenschaft

mit einem gestuften Kapitell ab,

auf dem ursprünglich eine klei-

ne Rolandsfigur zu sehen war.

Als die Säule 1820 von einem

Fuhrwerk angefahren wurde,

zerbrach diese Figur und wurde

durch eine Fahnenstange mit

dem Brakeler Stadtwappen und

einer Kugel als Symbol des

Reichsapfels ersetzt. Nach ei-

nem weiteren Unfall wurde die

Säule 1896 an den Platz „Am

Thy“ umgesetzt.
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wollen sie die anstehenden Veränderungen
im Kommunalwesen besprechen.Der Städte-
und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
(StGB NRW), der DStGB sowie das NRW-In-
nenministerium üben die Schirmherrschaft
aus.Bekannt ist die Fachmesse aus Karlsruhe,
wo sie in den zurückliegenden drei Jahren
ihren Standort hatte.

Zu vier Sektoren erhalten Bürgermeister,
Amtsleiter, Verwaltungsfachleute und IT-Be-
auftragte am 25. und 26. Juni Ideen und Lö-
sungen: „Kommunal-IT“, „Moderne Gemein-
de“, „Kommunale Daseinsvorsorge“ und
„Stadtplanung“.

Beim ersten Thema dreht sich alles um
Software:ein Publikumsmagnet,wie die letz-
te Veranstaltung gezeigt hat. Stichworte in
diesem Bereich sind „Dokumentenmanage-
ment“, „Intranet“ und „Datensicherheit“. Im
Bereich „Moderne Gemeinde“ versammeln
sich Kommunal- und Finanzberater.Themati-
siert werden Vermögensmanagement, Tele-
kommunikation, Beratung und vieles mehr.

In der „Kommunalen Daseinsvorsorge“
finden Wasserwirtschaftsämter, Stadtwerke
und Verkehrsplaner ihr Interessengebiet.
Denn hier geht es um „Wasser, Energie, Müll
und Verkehr“.Der Sektor „Stadtplanung“ hält
Lösungen unter anderem zur Stadtentwick-
lung und zur Siedlungs- sowie Umweltpla-
nung bereit.

Die Veranstalter der Messe „Zukunft Kom-
mune“ sind sich bewusst,dass angesichts der
finanziellen Not den Kommunen Gelegenheit
zum Austausch über nicht käufliche Lösun-
gen gegeben werden muss. Dies leisten die
Praxisforen. Die Referenten kommen vom
Städte- und Gemeindebund NRW, aus dem
NRW-Innenministerium sowie von den aus-
stellenden Unternehmen. Vortragsreihen zu
Vergabewesen, Mobilfunk und Kommunen,
IT-Sicherheit und vielem mehr sind einge-
plant. (sth) ●

Spring Messe Management GmbH
Tel. 0621-700 19-0
Fax: 0621-70019-19
info@messe.org
www.zukunft-kommune.de

Projektleitung:
Elke Feit
Tel: 0621-70019-11
Fax: 0621-70019-19
e-Mail: e.feit@messe.org

Messegelände:
Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
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Kreis und Gemeinden
- ein systembedingter
Konflikt

Der Landkreis als Selbstverwaltungs-

Körperschaft mit demokratisch

gewählter Vertretung und urgewähl-

tem Landrat ist in Bezug auf seine 

Funktion als Erfüller gemeindlicher 

Aufgaben eine verfassungsrechtliche 

Fehlkonstruktion

Seit einigen Jahren scheint das Verhältnis zwi-
schen Kreis und Gemeinden nicht mehr zu
stimmen. Mindestens zum alljährlichen The-
ma Kreisumlage gibt es regelmäßig Ausein-
andersetzungen, die auch öffentlich ausge-
tragen werden. Gerade der öffentliche Streit
verwundert, da Kreise und Gemeinden in der
Mehrzahl der Fälle von den gleichen politi-
schen Mehrheitsverhältnissen getragen wer-
den. Eine Konstellation, die sonst regelmäßig
dazu führt,dass Meinungsverschiedenheiten
hinter verschlossenen Türen (partei)intern ge-
klärt werden.

So ist es ungewöhnlich, wenn in fast allen
Gemeinderäten eines Münsterlandkreises ei-
ne Resolution beschlossen wird, in der der
Kreistag aufgefordert
wird, die Kreisumlage
künftig so festzusetzen,
dass es dem Kreis bei
seinen laufenden Ein-
nahmen nicht schlech-
ter aber auch nicht besser gehe als seinen
Städten und Gemeinden. Und die gleiche po-
litische Mehrheit, die dies in vielen Gemein-
deräten beschließt, weist die Forderung im
Kreistag ebenso eindeutig als Angriff auf die
Finanzhoheit und das politische Gestaltungs-
recht des Kreises zurück.

Tut sich hier ein neuer Konflikt zwischen
Kreis und Gemeinden auf,und was sind dafür
gegebenenfalls die maßgeblichen Gründe?
Vielfach wird dazu die Auffassung vertreten,
die urgewählten Bürgermeister und Landräte
agierten im Hinblick auf die für eine erfolg-
reiche Wiederwahl wichtige Finanzausstat-

Rüdiger Middel ist
Erster Beigeordneter
und Kämmerer der
Stadt Borken
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che Charakter, der nach der Kreisordnung ei-
ne Angelegenheit zur Kreisaufgabe macht,
sondern das Erfordernis der größeren Schlag-
kraft des Aufgabenträgers ist das entschei-
dende Kriterium dafür,dass eine örtliche Auf-
gabe überörtlich erledigt werden sollte.

ALTERNATIVE FORMEN DER 
ZUSAMMENARBEIT

Immer noch vorausgesetzt, es gäbe keine
Landkreise, bieten sich für einen gemeindli-
chen Zusammenschluss zur Erledigung be-
stimmter Aufgaben sehr verschiedene Orga-
nisationsformen an. Von der schlichten öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung über den
Zweckverband und die unterschiedlichen pri-
vat-rechtlichen und gesellschaftsrechtlichen
Organisationsformen ergeben sich zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten.

Allen gemeinsam ist jedoch, dass es die
Gemeinden wären, die den entscheidenden
Einfluss auf die Aufgabenerfüllung hätten:als
Vertragspartner, Mitglieder einer Zweckver-
sammlung, im Aufsichtsrat oder in der Ge-
sellschafterversammlung. Es wäre abwegig,
sich vorzustellen oder gar zu wünschen, dass
ein wie auch immer gearteter Verbund zur Er-
ledigung verschiedener kommunaler Aufga-
ben das Recht zu einer von den Gemeinden
unabhängigen Willensbildung hätte, die sich
sogar gegen deren Interessen und erklärten
Willen kehren könnte. Schließlich
geht es nicht nur um Gemeindeauf-
gaben, sondern auch um Gemein-
degeld, mit dem sie erfüllt werden.

Genau solch eine absurde Situa-
tion besteht jedoch nach der gel-
tenden Aufgabenverteilung zwi-
schen Landkreisen und Gemeinden.
Die kreisfreien Städte erfüllen dage-
gen alle die Aufgaben, die sich im
kreisangehörigen Bereich Kreise
und Gemeinden teilen müssen. Die
kreisfreien Städte arbeiten dabei
mit einem Haushaltsplan, der aus
einheitlichen Finanzquellen ge-
speist und von einer gewählten
Stadtvertretung beschlossen wird.

Wegen der Aufteilung der ge-
meindlichen Aufgaben auf Gemein-
den und Kreise kann dagegen nicht
in ganzheitlicher Verantwortung
darüber entschieden werden, mit
welcher Priorität und welchem Per-
sonal- und Sachaufwand die einzel-
ne Aufgabe wahrgenommen wer-
den soll. Obwohl für die Aufgaben-

erfüllung im kreisangehörigen Bereich die
gleichen (beschränkten) Finanzquellen zur
Verfügung stehen, konkurrieren zwei Ge-
bietskörperschaften mit zwei Vertretungen
um einen möglichst großen Anteil für die je-
weils eigene Sache.

KREIS ERFÜLLT GEMEINDLICHE AUFGABEN

Da in dieser Situation der Kreis in der Ge-
staltung seiner Finanzausstattung durch sein
Recht zur Festsetzung der Kreisumlage im-
mer den längeren Hebel hat,ist zwischen ihm
und seinen Gemeinden ein permanenter Kon-
flikt kommunalverfassungsrechtlich pro-
grammiert. Die gesetzliche Aufgabenvertei-
lung verstellt den Blick dafür, dass der Kreis
gemeindliche Aufgaben erfüllt, die ihm nur
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit,Sparsam-
keit und größeren Wirksamkeit übertragen
sind.

Freilich haben die Landkreise auch Aufga-
ben,die ihrem Wesen nach nicht gemeindlich
sind. Dazu zählen etwa die polizeilichen Be-
fugnisse des Landrats oder die Ausgleichs-
funktion der Kreise und ihre Kommunalauf-
sicht.Diese Aufgaben lassen sich anderweitig
zuordnen.

Der Landkreis als Selbstverwaltungskör-
perschaft mit eigener demokratisch gewähl-
ter Vertretung und seit einigen Jahren mit ei-
nem urgewählten Landrat ist in Bezug auf sei-

tung ihrer Körperschaften druckvoller, selbst-
bewusster und mehr auf den eigenen Vorteil
bedacht als die früheren Stadt-, Gemeinde-
und Oberkreisdirektoren.Dies und die aktuel-
le Krise der Kommunalfinanzen („Wenn die
Krippe leer ist, schlagen sich die Gäule“) mö-
gen die zunehmende Schärfe der Auseinan-
dersetzung erklären. Die Ursache des Kon-
flikts sind sie nicht.

URSACHE DES KONFLIKTS

Diese liegt vielmehr darin, dass die verfas-
sungsrechtliche Ausgestaltung der Landkrei-
se als Selbstverwaltungskörperschaften mit
einem gewählten Kreistag und einem urge-
wählten Landrat nicht zu ihrer Funktion 
passt. Die meisten Kreisaufgaben sind näm-
lich ihrem Wesen nach gemeindliche Aufga-
ben,die als Pflichtaufgaben oder Auftragsan-
gelegenheiten des Landes von den Gemein-
den zu erfüllen wären, wenn diese dazu auf-
grund ihrer Größe und/oder ihrer Finanz- und
Verwaltungskraft in der Lage wären.

Ob es sich um die Kreisaufgabe Müllbesei-
tigung, Angelegenheiten des Natur- und
Landschaftsschutzes,Wasserwirtschaft,Kata-
sterwesen oder Soziales handelt – es geht um
Aufgaben, die eine kreisfreie Großstadt ohne
die Unterstützung eines anderen Aufgaben-
trägers allein erfüllt. Daraus ergibt sich, dass
es nicht die überörtliche Qualität einer Auf-
gabe ist, die sie im kreisangehörigen Raum
zur Sache der Landkreise macht, sondern die
Tatsache,dass die kreisangehörigen Gemein-
den jeweils zu klein oder zu schwach sind,um
sie in alleiniger Verantwortung angemessen
erfüllen zu können. In dieser Situation ist es
deshalb sinnvoll, solche Aufgaben von einem
Dritten erledigen zu lassen.

Gäbe es zu diesem Zweck die Landkreise
mit ihrer aus der Zeit der Gründung des Deut-
schen Reiches stammenden Verfassung nicht,
müssten die kleineren Städte und Gemein-
den andere Wege suchen,die Aufgaben zu er-
füllen, die sinnvollerweise und besser in ei-
nem nach Einwohnern, Fläche, Verwaltungs-
und Wirtschaftskraft stärkeren Verbund be-
wältigt werden können. Nicht der überörtli-

SEMINAR ZUM
UNKRAUT-MANAGEMENT
Titel einer Veranstaltung der Gartenakademie
der Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflan-
zenschutz Rheinland-Pfalz
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Was es bereits als Zusatzdienst für einzelne Fernsehsendun-

gen gibt, ist hin und wieder auf der Zuschauertribüne des

Düsseldorfer Landtages zu sehen:Eine Gebärdendolmetscherin

(Foto) übersetzt - hier die Debatte über „Gemeindefinanzreform für

Kommunen in NRW“ für eine Gruppe von Hörgeschädigten
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ne Funktion als Erfüller bestimmter ge-
meindlicher Aufgaben eine verfassungs-
rechtliche Fehlkonstruktion. Denn selbstver-
ständlich muss den demokratisch gewählten
Vertretern des Kreises ein eigenes Gestal-
tungsrecht bei den ihnen übertragenen Auf-
gaben zustehen. Dieses Recht steht aber im
Widerspruch zu dem gleichen Recht der de-
mokratisch verwalteten Gemeinden, maß-
geblichen Einfluss auf die Erfüllung der zu
ihren Aufgaben zählenden Angelegenheiten
zu nehmen.

Damit nicht genug, sehen sich die Ge-
meinden mit dem faktisch uneingeschränk-
ten Recht der Kreisvertretung konfrontiert,
die dem Landkreis übertragenen Aufgaben zu
Lasten der Gemeinden über die Kreisumlage
zu finanzieren. Diese Konstellation muss
zwangsläufig zu weiteren Konflikten im Ver-
hältnis zwischen Kreis und Gemeinden
führen. Diese Konflikte gibt es deshalb auch,
seit es Kreise gibt. Sie sind durch die vor eini-
gen Jahren eingeführte Urwahl der jeweili-
gen Spitzenbeamten und durch die aktuell
aufgetretene Krise der öffentlichen Finanzen
nur verschärft zutage getreten.Wirksam lässt
sich das Problem letztlich nur durch einen er-
neuerten Staatsaufbau lösen, der im Interes-
se eines einfachen, plausiblen und transpa-
renten Systems zu tragbaren Kosten ohnehin
unausweichlich ist.

BÜRGER WENIG INTERESSIERT

Bevor hier versucht werden soll, eine Ant-
wort auf die Frage zu finden, wie denn die
Konflikte zwischen Kreis und Gemeinden bis
zu einer Änderung des Systems wenigstens
abgemildert werden können,muss die Arbeit
der Kreise vor einem besonderen Hintergrund
betrachtet werden.Auffällig ist der große Un-
terschied des Interesses der Bevölkerung an
der Arbeit ihrer Gemeinde und ihres Kreises.
Während die Gemeindeaufgaben von den
Bürgern mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt,
von der Presse intensiv durch Berichte und
Kommentare begleitet und politisch disku-
tiert werden,ist das Interesse an dem,was die
Kreise leisten, ausgesprochen gering.

Es ist festzustellen, dass der Bürger kaum
eine Vorstellung von den Aufgaben der Land-
kreise hat. Am ehesten denkt er noch an die
nicht eben bedeutende Aufgabe der Kraft-
fahrzeugzulassung oder auch an das Ge-
sundheitswesen. Im Übrigen stehen die
Kenntnisse der Bevölkerung im umgekehrten
Verhältnis zur Bedeutung der Kreise als viel-
gestaltige Bündelungsbehörde, die die örtli-

chen Verhältnisse in erheblichem Umfang
durch ihre Arbeit prägt.

Auch der Landrat ist in der Vorstellung der
Bürger allzu häufig noch der liebenswürdige
aber unverbindliche politische Repräsentant
der Region und nicht der mächtige Verwal-
tungschef,der er nach der Ausgestaltung sei-
nes Amtes tatsächlich ist oder sein sollte.Das
Desinteresse der Bürger an ihrem Kreis spie-
gelt sich auch in der Bedeutung, die sie der
Kreistags- und Landratswahl im Vergleich zur
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl zu-
messen. Die Kreistagswahl findet vermutlich
nur deshalb eine angemessene Beteiligung,
weil sie zugleich mit der Gemeinderatswahl
abgehalten wird.

Die Versuche von Kreistagen und -verwal-
tungen etwa durch eine eigene finanzielle
Kreisförderung von lokalen Sport- und Kultur-
ereignissen, durch die Entwicklung von Leit-
bildern oder gar die Beschwörung einer eige-
nen Kreisidentität mehr positive Aufmerk-
samkeit in der Bürgerschaft zu erreichen,
schlagen in aller Regel fehl. Die von Kreisver-
tretern oft gebrauchte Aussage, der Kreis sei
mehr als die Summe seiner Städte und Ge-
meinden, klingt gut, lässt sich aber selten in-
haltlich belegen und findet keine Bestätigung
in der Bevölkerung.

Das Desinteresse der Bürger hat weitrei-
chende Folgen für die demokratische Kon-
trolle der Kreise. Weil sich nämlich die Bevöl-
kerung kaum für die Arbeit der Kreise interes-
siert,interessieren sich auch die Medien kaum
dafür. Und weil sich die Medien - trotz gut

ausgestatteter, fleißiger Pressestellen in den
Kreisverwaltungen - wenig interessieren, in-
teressieren sich die politischen Parteien zu
wenig für die Kreisaktivitäten. Allzu häufig
beschränken sich die örtlichen Parteigliede-
rungen auf die Kandidatenaufstellung für die
Wahl zum Kreistag.

MANGELNDE DEMOKRATISCHE KONTROLLE

Die gewählten Kreistagsabgeordneten
bleiben anschließend weitgehend sich selbst
überlassen. Weder äußern die Ortsparteien
Ansprüche und Erwartungen an die Kreis-
tagsabgeordneten, noch legen diese selbst
vor Ort Rechenschaft für ihre Entscheidun-
gen ab. Meistens ist in den örtlichen Par-
teigliederungen nicht einmal bekannt, mit
welchen Themen sich die Kreispolitik be-
schäftigt. Der schwachen demokratischen
Legitimation durch eine desinteressierte
Wahlbevölkerung entspricht spiegelbildlich
eine schwache demokratische Kontrolle des
Kreises durch seine gewählten Vertreter und
die sie tragenden Parteien.

Die Kreisverwaltungen erfahren zu ihrer
Arbeit in der Regel weder bestärkende öffent-
liche Anerkennung noch korrigierende Kritik.
Sie fühlen sich häufig nur ihrem gesetzlichen
Auftrag verpflichtet, den sie oft mit unge-
hemmtem Anspruch auf Ressourcen und oh-
ne Rücksicht auf konkurrierende öffentliche
Interessen zu erfüllen suchen. So hat sich bei
vielen Kreisen ein weitgehend ungestörtes 
Eigenleben etabliert, das Fehlentwicklungen
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„Westfälische Rundschau“ vom  27. 03. 2003

VERFASSUNG



zurücknehmen.Das bedeutet,dass die Ent-
scheider über eine Information und recht-
zeitige Anhörung der Gemeinden hinaus
sich nur in wohlbegründeten Ausnahme-
fällen über eindeutige Voten der Gemein-
den hinwegsetzen sollten. Speziell bei der
Frage der Festsetzung der Kreisumlage
sollten die Kreise ihr finanzielles Schicksal
mit dem ihrer Gemeinden verbinden.

Den Kreisen darf es bei ihren laufenden
Einnahmen nicht besser oder schlechter ge-
hen als ihren Städten und Gemeinden. Zur
kommunalen Solidarität passt es nicht,wenn
der Kreistag sein Hebesatzrecht für die Kreis-
umlage ausübt,um sich einen politischen Ge-
staltungsspielraum zu sichern, den die Ge-
meinden aufgrund fehlender finanzieller
Ausstattung schon verloren haben. In der öf-
fentlichen Diskussion können die Kreise mit
einer solchen Haltung ohnehin nicht beste-
hen. Und es kommt für sie erschwerend hin-
zu, dass den Bürgern im Konfliktfall die Ge-
meinde näher ist als der Kreis.

Insgesamt dürfen die Kreise ihre formalen
Rechtspositionen und Zuständigkeiten nur im
Interesse einer sachgerechten, an den Be-
dürfnissen und Vorstellungen der Gemeinden
orientierten Aufgabenerfüllung ausüben.Nur
so lässt sich der Friede in der kommunalen Fa-
milie bewahren,und nur so können die Kreise
die Gemeinden als ihre geborenen Lobbyisten
und Fürsprecher gewinnen, wenn mit dem
hergebrachten Staatsaufbau auch die Kreise
- im Sinne einer bedarfsgerechten Moderni-
sierung - in Frage gestellt werden.

BEDEUTUNG NEU ENTDECKEN

Die politischen Parteien müssen schließ-
lich die Kreise in ihrer Bedeutung für das
Wohlergehen der Gemeinden neu entdecken
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begünstigt.
Zur Beantwortung der Frage, wie vor die-

sem Hintergrund und bis zu einer grundle-
genden Reform des Staatsaufbaus, der noch
auf sich warten lässt,die sich verschärfenden
Konflikte in der kommunalen Familie be-
herrschbar gestaltet werden können, gehört
zunächst die Einsicht der Beteiligten in die
rechtliche und tatsächliche Situation.Nur die-
se Einsicht kann die Beteiligten dazu bewe-
gen, orthodoxe oder ideologische Haltungen
zugunsten von mehr Miteinander zu verän-
dern:

• Die Gemeinden werden akzeptieren müs-
sen, dass viele ihrer Angelegenheiten wei-
terhin von Landrat und Kreistag entschie-
den werden. Zwar mag fraglich sein, ob die
formale demokratische Legitimation von
Landrat und Kreistag auch materiell immer
ein solch starkes Gewicht hat, dass sich der
Kreis in einem Interessenkonflikt mit den
Gemeinden darauf überzeugend berufen
kann. Jedoch können die Gemeinden nicht
erwarten, dass die für die Erledigung ge-
meindlicher Aufgaben gewählten Vertreter
im Kreistag und der urgewählte Landrat ih-
re Kompetenzen an die Gemeinden abtre-
ten.

• Andererseits müssen die Entscheider in
den Kreisen erkennen, dass der bloße Hin-
weis auf ihre formelle Legitimation und die
in der Kreisordnung geregelten Befugnisse
zu wenig ist, um die inhaltlich zu Recht ge-
stellte Forderung der Gemeinden auf Teil-
habe an den Entscheidungen in ihren eige-
nen Angelegenheiten zurückzuweisen.
Kreistag und Landrat sollten ihre formalen
Rechtspositionen zugunsten von interes-
sengerechten Entscheidungen in gemein-
derelevanten Angelegenheiten freiwillig

KOSTENGÜNSTIGER EINSATZ VON E-GOVERNMENT UND IUK-TECHNIK
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In einer Zeit,da in den Rathäusern alle Ausgaben kritisch hinterfragt werden,setzen
die Kommunen verstärkt auf interkommunale Zusammenarbeit,um die Kosten im

IuK-Bereich im Griff zu behalten.Wieviel e-Government braucht eine Kommune,um
zeitgemäß und kostengünstig die heutige Technik zu nutzen? Der Kongress des Wis-
sens am 7.und 8.Mai 2003 im Kaiserpalais Bad Oeynhausen soll mittels Beispie-
len und Erfahrungsberichten Kommunen in die Lage versetzen,ein leistungsfähiges
und kostengünstiges e-Government-Angebot zu realisieren. Neben Praxisberichten
zum Einsatz von e-Government wird es Hinweise geben zur preiswerten IuK-Aus-
stattung von Schulen. Ebenso kommen e-Government als Instrument der kommu-
nalen Wirtschaftsförderung und aktuelle Rechtsfragen zur Sprache.
Veranstalter sind der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)
sowie der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB).Die Kongressgebühr

beträgt 179 Euro zzgl.Mehrwertsteuer (für Mitglieder des StGB NRW oder des NSGB
149 Euro zzgl.Mehrwertsteuer).
Das aktuelle Programm ist zu finden unter www.gemeind4u.de.

Anmeldeformular bei der:

gemeinde4u GmbH
Girardetstraße 60
45131 Essen
Tel.: 0201-4377-345
Fax: 0201-4377-333
E-Mail: zentrale@gemeinde4u.de

und in diesem Sinn die Entscheidungen des
Kreistages stärker kontrollieren und beein-
flussen. Der Schlüssel liegt bei der politisch
dominierenden Kraft in der Region, wenn sie
in diversen Gemeinderäten und gleichzeitig
im Kreistag die Mehrheit stellt.

Solche Verhältnisse sind in den Land-
kreisen nicht selten anzutreffen. Sie müs-
sen kraftvoll genutzt werden, um die
Kreis- und Gemeindeinteressen zu koor-
dinieren und miteinander zu versöhnen.
Dazu sollten die Kreistagsabgeordneten
in die lokale Politik eingebunden werden,
dort über anstehende Entscheidungen be-
richten und die Rückkopplung und Stim-
mung vor Ort für ihre Entscheidungen im
Kreistag nutzen. Die Kreistagsabgeordne-
ten sollten sich vor allen wichtigen Ent-
scheidungen - auch in den Gremien der
Tochterunternehmen der Kreise - beim
Landrat nach dem Votum der Gemeinden
erkundigen.

Voraussetzung dafür ist die intensive,
vertrauensvolle Beratung des Landrats
mit den Bürgermeistern der kreisan-
gehörigen Gemeinden. Die Beratung
muss zu allen Planungen und Vorhaben
im „Konzern Kreis“ stattfinden. Es dürfen
keine Themen ausgespart werden, weil sie
der Landrat für eine ausschließliche An-
gelegenheit des Kreises hält. Zu dieser
Haltung muss der Landrat politisch ver-
pflichtet werden und sich - idealiter -
selbst verpflichtet fühlen. Letzteres wird
immer dann der Fall sein, wenn der Land-
rat die Auffassung teilt, dass der Kreis mit
dem Geld der Gemeinden gemeindliche
Aufgaben nur deshalb erfüllt, weil die Ge-
meinden dazu jeweils für sich zu klein
sind oder eine zu geringe Verwaltungs-
und Finanzkraft besitzen. Die Gemeinden
sind der Kreis. ●
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schaft nicht mehr erbringen", so Böckelühr.
Neben dem symbolischen Banner-Hissen

sind weitere Veranstaltungen in Schwerte ge-
plant. Städtische Dienstfahrzeuge werden
mit dem Aufkleber „Rettet die Kommunen“
versehen. In den beiden Rathäusern und wei-
teren öffentlichen Einrichtungen machen Pla-
kate auf die Aktion aufmerksam.

Auch die Bürgerinnen und Bürger sind
zum Mitmachen eingeladen.Mittels einer Fo-
to-Aktion soll der Zustand der städtischen
Wege und Straßen dokumentiert werden.Die
„vom Sparzwang zerfressenen“ Straßen sol-
len fotografiert und die Fotos unter Angabe
von Ort und Zeitpunkt an die Stadtverwal-
tung geschickt werden. Alle Einsendungen
werden im Internet präsentiert und ansch-
ließend an die Landtags- und Bundestagsab-
geordneten weitergeleitet.

Auch die Schulverwaltung in Schwerte
wird exemplarisch Fotos von maroden Schul-
gebäuden beisteuern. Im Rahmen der Bür-
germeister-Sprechstunden in der Fußgänger-
zone soll es im Frühjahr an einem Samstag-
vormittag schwerpunktmäßig um die städti-
schen Finanzen gehen. Stadtkämmerer Wei-
mer wird als Ansprechpartner zur Verfügung
stehen.

AUFKLEBER AUF FAHRZEUGEN IN COESFELD

„Wir verlieren unsere Handlungsfähigkeit
und können dauerhaft unsere Leistungen für
Bürger und Wirtschaft nicht mehr erbringen",

Auf breiter Front ist die Aktion „Rettet die
Kommunen!“ in den nordrhein-westfälischen
Städten und Gemeinden angelaufen.Mittler-
weile haben sich viele Räte mit dem Thema
befasst und konkrete, auf ihren Ort zuge-
schnittene Aktionen konzipiert.Oft führen die
Kommunen ihre Ressourcen zu einer kreis-
weiten Aktion zusammen.

Auf der Finanz-Pressekonferenz des Städ-
te- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfa-
len Ende Februar in Düsseldorf erläuterte Prä-
sident und Bürgermeister Roland Schäfer den
MedienvertreterInnen Sinn und Zweck der Ak-
tion:„Wir müssen den Bürgern und Bürgerin-
nen klar machen, dass die Kommunen unter
den vorhandenen Rahmenbedingungen kei-
ne Chance auf Sanierung und nachhaltige
Entwicklung mehr haben“. Kommunale Spit-
zenverbände wollten zusammen mit den po-
litisch Verantwortlichen vor Ort der drohen-
den Entsolidarisierung in den Städten und Ge-
meinden entgegenwirken.

Die Zahlen aus der StGB NRW-Finanzum-

Mit der Kamera auf Schlagloch-
Safari

Die Aktion „Rettet die Kommunen!“ hat

mittlerweile breite Resonanz in 

Nordrhein-Westfalen gefunden, wie

das Beispiel der Städte Schwerte 

und Coesfeld zeigt 

frage, die Schäfer den JournalistInnen vor-
stellte, ließen an Deutlichkeit nichts zu wün-
schen übrig. Nicht einmal jede zehnte Kom-
mune in NRW werde in diesem Jahr ihren
Haushalt ohne Eingriffe in die Substanz aus-
gleichen können, so Schäfer. Von 337 Städten
und Gemeinden, die sich an der Umfrage be-
teiligt hätten,müssten in diesem Jahr 136 (40
Prozent) ein Haushaltsicherungskonzept
(HSK) aufstellen. Dies bedeute eine Steige-
rung gegenüber 2002 von mehr als 74 Prozent
(2002: 78 HSK-Kommunen). Da einige Kom-
munen noch keine abschließende Aussage
über die Notwendigkeit eines HSK getroffen
hätten, werde die endgültige Zahl wohl noch
höher liegen, erklärte Schäfer.

AKTION MIT BÜRGERINNEN IN SCHWERTE

Zum Auftakt der Aktion „Rettet die Kom-
munen!“ hissten Mitarbeiter der Stadt
Schwerte am Aschermittwoch ein Banner
mit dem Aktionslogo am Rathaus. Auch
StGB NRW-Präsident Schäfer beteiligte sich
an der Aktion, die von Schwertes Bürger-
meister Heinrich Böckelühr und Stadtkäm-
merer Dr. Klaus Weimer moderiert wurde.
„Die Aktion soll deutlich machen, dass die
Städte und Gemeinden in der schwersten
Finanzkrise seit Gründung der Bundesre-
publik stecken. Auch die Stadt Schwerte
verliert zunehmend Handlungsfähigkeit
und kann ihre Leistungen gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirt-
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StGB NRW-Präsi-
dent Roland 
Schäfer (2.v.l.) und
Schwertes Bürger-
meister Heinrich
Böckelühr (3. v.li.)
mit Kommunal-
politikern und 
Mitgliedern des
Verwaltungsvor-
standes beim
Hissen des Banners
am Schwerter 
Rathaus

StGB NRW-Präsident Bürgermeister Roland Schä-
fer (li.) und Hauptgeschäftsführer Dr. Bernd Jür-
gen Schneider präsentieren die Aktion „Rettet die
Kommunen!“ vor der Landespressekonferenz in
Düsseldorf
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schilderte Thomas Backes, Erster Beige-
ordneter der Stadt Coesfeld, den Ernst der
Lage bei der Präsentation der kommuna-
len Gemeinschafts-Initiative. Aufkleber
und Plakate werden in städtischen und öf-
fentlich zugänglichen Gebäuden wie Bil-
dungseinrichtungen, Banken und Spar-
kassen aufgehängt. Die Aufkleber zieren
künftig die rund 70 städtischen Fahrzeuge
in Coesfeld, etwa die des Baubetriebshofs.

Weil eine Sanierung mit den gängigen
Instrumenten nicht mehr möglich sei,
wollten die Städte und Gemeinden jetzt
die Bürger mobilisieren, so Backes. Wenn
Schulen und Straßen marode werden,
wenn nötige Unterstützung in Bildung
und Kultur nicht mehr möglich ist, treffe
das die Bürger unmittelbar. Nur die we-
nigsten wüssten aber, dass die Ursachen
nicht bei den Kommunen vor Ort, sondern
bei der Bundes- und der Landesregierung
zu suchen seien. Gerade das solle mit der
Aktion deutlich gemacht werden, damit
auch die Bürger ihre Forderungen bei
Bund und Land deutlich machen.

Die Gemeinden, so der Coesfelder Ver-
waltungschef  Thomas Backes, wünschten
sich eine durchgreifende Gemeindefi-
nanzreform, die den Kommunen wieder
echte eigene Einnahmen zuspreche und
das Prinzip „Wer bestellt, bezahlt" im
Grundgesetz verankere. Weitere Aktionen
mit den übrigen Kommunen aus dem
Kreisgebiet Coesfelds schloss der Erste
Beigeordnete nicht aus: „Wir müssen ve-
hement und flächendeckend Reformen
einfordern.“ (mle) ●

Info:
www.coesfeld.de
www.schwerte.de
www.rettet-die-kommunen.de

Erster Beigeordneter Thomas Backes stellt die 
Aktion „Rettet die Kommunen!“ in der Stadt
Coesfeld vor
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„Kölner Stadt-Anzeiger“ vom  26. 02. 2003

„Soester Anzeiger“ vom  26. 02. 2003

NRZ vom  26. 02. 2003

„General-Anzeiger“ vom  26. 02. 2003

„Westfälische Nachrichten“ vom 26. 02. 2003
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Abschied von MS-DOS und
Windows 95

Mit Ablauf des Jahres 2003 wird Microsoft die
Unterstützung für die hauseigenen Produkte MS-
DOS,Windows 95 und NT 3.5 einstellen. Diese Be-
triebssysteme haben den fünfjährigen Lebenszy-
klus komplettiert, den das US-Unternehmen sei-
nen Produkten zubilligt. Das bedeutet, dass die-
ses Jahr nur noch online angebotenen Support
leistet, zu kaufen gibt es die Software schon seit
längerem nicht mehr.

Internet-by-Call bald 
teurer?

Der Verband der Anbieter von Telekommuni-
kations- und Mehrwertdiensten (www.vatm.de)
befürchtet nach einem Urteil des Verwaltungs-
gerichts Köln laut einer Mitteilung vom Februar
diesen Jahres, dass das „Internet-by-Call“, also
die Einwahl ins Internet mit Zeittaktung über
die Telefonleitungen, teurer wird. Das VG Köln
sieht die Deutsche Telekom nicht in der Pflicht,
die Nummern fürs „Internet-by-Call“ auch über
hauseigene Rechnungen einzuziehen. Dies sei
nur beim Call-by-Call, also der Sprachtelefonie
der Fall. Gegen diese Entscheidung hat aller-
dings die Regulierungsbehörde für Telekommu-
nikation und Post Berufung eingelegt. Sollte je-
doch das Urteil Bestand haben, so ist damit zu
rechnen, dass die Deutsche Telekom die Abrech-
nung nur gegen eine deutliche Kostenerstat-
tung, die mit Sicherheit an die Endkunden
durchgereicht würde, weiter erfolgen wird. Soll-
te keine Abrechung über die Telekom-Rechnung
erfolgen, würde der Endkunde mehrere Rech-
nungen erhalten, was sicher ebenfalls unat-
traktiv wäre.

Infos zur „Nigeria-
Connection“

Welcher Internetnutzer hat noch nicht eine E-
Mail mit dem Betreff „Strictly Confidential“,„Bu-
siness Proposal“ etc.erhalten? Vorrangig aus afri-
kanischen Staaten wird darin um die Mithilfe bei
der Abwicklung fragwürdiger Finanztransaktio-
nen gebeten, bei erklecklichen Entgelten von bis
zu mehreren Millionen US-Dollars. Bei Kontakt-
aufnahmen werden die Interessenten gebeten,
eine „Gebühr“ etc. vorab zu leisten, bevor das Ge-
schäft tatsächlich durchgeführt wird.Oft sind da-
nach aufgrund von unerwarteten „Komplikatio-
nen“ weitere Gebühren nötig - sein Geld oder das
versprochene sieht der Interessent aber nie
(mehr wieder). In Großbritannien sind so angeb-
lich Schäden in Höhe von ¤ 13 Mio. entstanden
(www.msnbc.com/news/881169.asp).

Die neueste Masche besteht darin, dass Ver-
käufern bei Internetauktionen ein Scheck zuge-
stellt wird, der weit über dem Verkaufpreis liegt.
Die Differenz möge der Verkäufer bitte nebenbei
nach Nigeria überweisen (www.geocities.
com/scamvictimsunited/). Auch wenn der
Scheck, bei dem es sich regelmäßig um eine her-

Mitbestimmung des 
Personalrates 
bei Bestellung einer 
Gleichstellungs-
Beauftragten
Der Akt der Bestellung einer Beschäftigten zur Gleich-
stellungsbeauftragten unterliegt nicht der Mitbestim-
mung des Personalrats. Ein Mitbestimmungsrecht be-
steht jedoch in der Regel an der mit dem Bestellungs-
akt verbundenen Personalmaßnahme in Form einer
(Teil)Umsetzung.

OVG NRW, Beschluss vom 18.12.2002 - Az.: 1 A
3843/00.PVL -; I. Instanz: VG Aachen

Der Beteiligte informierte den Antragsteller
im Rahmen der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit über seine Absicht, die Beschäftigte K.
zur Gleichstellungsbeauftragten zu bestellen.
Daraufhin reklamierte der Antragsteller ein Be-
teiligungsrecht an dieser Maßnahme. Der Be-
teiligte lehnte die Durchführung eines Mitbe-
stimmungsverfahrens mit Hinweis darauf ab,
ein Mitbestimmungstatbestand greife nicht
ein. Das daraufhin vom Antragsteller eingelei-
tete personalvertretungsrechtliche Beschluss-
verfahren hatte im Beschwerde-
verfahren Erfolg.

Nach Auffassung des OVG
unterliegt die Bestellung zur
Gleichstellungsbeauftragten
der Mitbestimmung des Per-
sonalrats. Ein Mitbestim-
mungsrecht bestehe zwar
nicht unmittelbar an dem Be-
stellungsakt, jedoch an der
mit dem Bestellungsakt ver-
bundenen Personalmaßnah-
me in Form einer (Teil-)Um-
setzung.

Weder aus § 15 Abs. 1 Satz 1
Landesgleichstellungsgesetz
(LGG), welcher Rechtsgrund-
lage für die Bestellung zur
Gleichstellungsbeauftragten
ist, noch aus dem Landespersonalvertretungs-
gesetz ergebe sich ein Mitbestimmungsrecht
des Antragstellers. Die analoge Anwendung ei-
nes Mitbestimmungstatbestandes, namentlich
diejenigen des § 72 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 oder Nr. 7
LPVG NRW, komme auch nicht in Betracht. Die
analoge Anwendung einer Norm setze
zunächst das Vorliegen einer unbeabsichtigten
Gesetzeslücke voraus, die im vorliegenden Fall
nicht erkannt werden könne. Es sei vielmehr
davon auszugehen, dass sich der Gesetzgeber
bei Schaffung des LGG unter Beachtung der
Rechte der Personalvertretungen ganz bewusst
dafür entschieden habe, keinen Mitbestim-
mungstatbestand für die Bestellung zur
Gleichstellungsbeauftragten zu schaffen.
Dafür spreche insbesondere die in § 24 LGG ge-
troffene Regelung, wo es der Gesetzgeber bei
der Feststellung belassen habe, dass die Rech-
te der Personalvertretungen unberührt blei-
ben.

vorragende Kopie handelt,zunächst von der Bank
dem Verkäufer gutgeschrieben wird, stellt sich in
vielen Fällen nach der anschließenden Überwei-
sung nach Nigeria heraus, dass der Scheck ge-
fälscht war und die Gutschrift vom Konto des Ver-
käufers rückgebucht wird.

Auf den Webseiten unter www.nigeria-
connection.de findet sich eine umfangreiche
Sammlung dieser Bitt-Briefe - eine beein-
druckende Liste, deren Umfang nur durch die
zum Teil haarsträubenden Märchen, die in den E-
Mails aufgetischt werden,übertroffen wird.Nach
Nachrichtenmeldungen ist es schon zu Todesfäl-
len unter Empfängern gekommen, die ihren
„Lohn“ vor Ort abholen wollten, ein Enttäuschter
soll in einer nigerianischen Botschaft zwei Perso-
nen erschossen haben. Nur für den Fall, dass Sie
sich ein paar Augenblicke der Belustigung be-
züglich der beeindruckenden Geschichten erlau-
ben wollen, sollten Sie die E-Mails durchlesen.
Ansonsten gehören sie wie die falschen Schecks
bei Eingang ungelesen in den Papierkorb.

Neues zu MS Office 2003
Wie der amerikanische Computer-Nachrich-

tendienst CRN (www.crn.com) am 21.02.03 mit-
teilte, wird das für diesen Sommer erwartete
neue Office-Paket von Microsoft (Office 2003)
auch das so genannte Information Rights Mana-
gement (IRM) unterstützen. Mitarbeiter von MS
hätten mitgeteilt, dass damit dem Autoren eines
Dokuments z.B. ermöglicht wird zu entscheiden,
ob dieses gedruckt werden kann oder sich zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt selbst zerstört. Auch
für Outlook-Nachrichten könnten nach der Beta-
Dokumentation Beschränkungen z.B. zum Wei-
terleiten eingesetzt werden. Um jedoch in den
„Genuss“ dieser Möglichkeiten zu kommen, sind
sowohl der neue Windows 2003 Server und die
genannte Office Suite erforderlich.

Neue Top Level Domains
gescheitert?

Nach einer Studie der Domain-Handelsbörse
Sedo (www.sedo.de) können von den neu einge-
führten Top Level Domains (TLDs) im Internet le-
diglich .info und .biz als Erfolg gelten. Die weite-
ren TLDs würden kaum nachgefragt werden. Im
November 2000 wurden die Endungen .aero,
.biz, .coop, .info, .museum, .name und .pro einge-
führt. Seit dem würden nur 20% der hierfür ein-
getragenen Domains tatsächlich genutzt wer-
den - bei den TLDs .com und .de seien es hinge-
gen fast 50%.

Den vergleichsweise besten Start hätten .biz
und besonders .info erwischt. Die Endung .name
stelle sich durch das komplizierte Vergabesys-
tem mit Third Level Domains selbst ein Bein. Ge-
rade .biz oder .info als frei erhältliche TLDs wür-
den zeigen, dass mit sinkender Zahl an Be-
schränkungen der Erfolg steigt. Eine Umfrage
unter den Mitgliedern StGB NRW hatte letztes
Jahr gezeigt, dass die TLD .info auch für die Kom-
munen in NRW nur eine geringe Bedeutung hat
(vgl. StGB NRW-Mitteilung 749/2002). ●

G E R I C H T
IN KÜRZE

zusammengestellt von 
Rechtsreferent

Andreas Wohland, StGB NRW
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I M P R E S S U M

schäftigt. Danach war er acht Jahre als Sozi-
alreferent beim Westfä-
lisch-Lippischen Landwirt-
schaftsverband tätig. 1991
wurde Öhmann in Lingen
(Ems) zum Stadtkämmerer
gewählt, wobei er nicht nur
für Finanzen, sondern auch
für Schule,Kultur,VHS,Wirt-
schaftsförderung, Wirt-
schaftsbetriebe und Touri-
stik zuständig war. 1995
wurde er in Hemer zum
hauptamtlichen Bürger-

meister gewählt und vier Jahre später in die-
sem Amt bestätigt.

Heinz Öhmann (CDU) ist neuer Bürgermei-
ster der Stadt Coesfeld. Am 8.
März 2003 wurde der bisheri-
ge Verwaltungschef der Stadt
Hemer zum Nachfolger von
Rainer Christian Beutel ge-
wählt. Dieser hat zum Jahres-
wechsel die Leitung der neu-
gegründeten Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW (GPA NRW)
übernommen. Der 1956 in
Wettringen geborene Öh-
mann hat sich nach seinem
Volkswirtschaftstudium am
Institut für Finanzwissenschaften in Münster
mit dem kommunalen Steuersystem be-

Die Bestellung zur Gleichstellungsbeauf-
tragten unterliegt jedoch im Hinblick auf die
mit dem Bestellungsakt verbundene Personal-
maßnahme in Form einer Teilumsetzung der
Mitbestimmung des Personalrats.

Da die Beschäftigte K. bereits vor ihrer Be-
stellung zur Gleichstellungsbeauftragten in der
Dienststelle tätig war, kommt als mit dem Be-
stellungsakt verbundene Personalmaßnahme
allein eine (Teil-)Umsetzung i.S.v. § 72 Abs. 1 Satz
1 Nr. 5 - 2. Mitbestimmungstatbestand - LPVG
NRW in Betracht.

Dem Eingreifen dieses Mitbestimmungstat-
bestands stehe auch nicht die Stellung der
Gleichstellungsbeauftragten entgegen. Im Ge-
gensatz etwa zum Bereich der Bundesverwal-
tung, wo die Gleichstellungsbeauftragte regel-
mäßig durch eine Wahlentscheidung der weib-
lichen Beschäftigten ihr Amt erlangt, wird im
Land NRW die Gleichstellungsbeauftragte nach
dem sog. Verwaltungsmodell allein von der
Dienststelle bestellt.

Die Personalmaßnahme stellt sich im Ergeb-
nis als mitbestimmungspflichtige (Teil-)Umset-
zung dar. Für die Beschäftigte K. ist mit ihrer Be-
stellung zur Gleichstellungsbeauftragten eine
derartige Veränderung ihres Dienstpostens ver-
bunden gewesen, dass eine Bewertung als (Teil-)
Umsetzung gerechtfertigt ist.

In der Gesamtschau aller Umstände ist fest-
zustellen, dass die mit der Bestellung zur
Gleichstellungsbeauftragten neu hinzugekom-
menen Aufgaben dem Arbeitsplatz der Be-
schäftigten K. eine vollständig andere Prägung
vermitteln.

Zweitwohnungssteuer
nach pauschaliertem
Mietwert
Der Charakter der Zweitwohnungssteuer als Aufwand-
steuer zwingt die Gemeinde nicht, die vom Steuerpflich-
tigen tatsächlich geschuldete Miete als Steuermaßstab
zugrunde zu legen. Auch aus Gründen der Verwaltungs-

vereinfachung darf die Gemeinde den vom Steuerpflich-
tigen betriebenen Aufwand auch anhand eines pau-
schalierten Mietwertes festsetzen (nichtamtliche
Leitsätze).
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Die beklagte Gemeinde erhebt von den Ein-
wohnern, die im Gemeindegebiet eine Zweit-
wohnung innehaben, eine Zweitwohnungs-
steuer. Steuermaßstab ist der Mietwert, der in
erster Linie auf der Grundlage der vom Finanz-
amt nach Maßgabe des Bewertungsgesetzes
festgestellten Jahresrohmiete berechnet wird.
Der Kläger macht mit seiner vor dem OVG Nie-
dersachsen erfolgreichen Klage geltend, die
angefochtenen Zweitwohnungssteuerbeschei-
de für die Jahre 1998 und 1999 müssten für ihn
als Mieter der Wohnung auf der Grundlage der
tatsächlich geschuldeten Miete berechnet wer-
den, was zu einer deutlich niedrigeren Steuer-
belastung führen würde.

Das BVerwG hat die Klage abgewiesen und
dabei entschieden, dass der Charakter der
Zweitwohnungssteuer als Aufwandsteuer die
Gemeinde nicht zwinge, die vom Steuerpflich-
tigen tatsächlich geschuldete Miete als Steu-
ermaßstab zugrunde zu legen. Ohnehin bilde
der Mietzins allein den durch die Nutzung einer
Zweitwohnung zum Ausdruck kommenden be-
sonderen Aufwand der Lebensführung, an den
die Besteuerung anknüpfe, nicht vollständig
ab. Auch aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung dürfe die Gemeinde daher den vom
Steuerpflichtigen betriebenen Aufwand auch
anhand der vom Finanzamt für den Hauptfest-
stellungszeitpunkt 1964 festgesetzten und
dann nach der jährlichen Steigerung der Mie-
ten hochgerechneten Jahresrohmiete bestim-
men. Unterfalle der Steuerpflichtige dadurch
einem höheren Steuersatz als bei einer Berech-
nung nach der tatsächlichen Miete, habe er
dies grundsätzlich, wie auch in dem entschie-
denen Fall, als Folge der zulässigen, weil rea-
litätsnahen Aufwandspauschalierung hinzu-
nehmen. ●




